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A8 Ulm - Augsburg - München Anlage 1 
6streifiger Ausbau östlich des AK Ulm/Elchingen 

 

0. Vorbemerkungen  

 
0.1 Umfang und Zweck des Planfeststellungsverfahrens 

 Durch die Planfeststellung wird die rechtliche Voraussetzung für den 6streifigen 

Ausbau der A8 östlich des AK Ulm/Elchingen bis zur LG Bayern geschaffen. 

Auch die notwendigen Schutz-, Begleit- und Folgemaßnahmen sind in diesen 

Unterlagen enthalten. 

 
 Die Planung umfasst im einzelnen: 

• Verbreiterung der Autobahn auf sechs Fahrstreifen (RQ 35,5) von Bau-km 

0+413 (das entspricht BAB-Betriebs-km 111,978) bis Bau-km 4+235 (das ent-

spricht BAB-Betriebs-km 108,157), 

 
• Neubau eines Überführungsbauwerkes, 

 
• Bau von Lärmschutzwällen und Spritzschutzanlagen entlang der A8, 

 
• Anpassung und teilweise Verlegung von kreuzenden Straßen und Wegen, 

 
• Wiederherstellung von Wegen und Grundstückszufahrten. 

 
• Ausgleichsmaßnahmen 

 

 Zweck der Planfeststellung ist es, alle durch das Vorhaben berührten öffentlich-

rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger der Baumaßnahme und anderen 

Trägern öffentlicher Belange sowie den privat Betroffenen gegeneinander abzu-

wägen und zu regeln. 

 

 Insbesondere wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens darüber ent-

schieden, 

• welche Grundstücke oder Grundstücksteile für das Vorhaben benötigt wer-
den, 

 
• wie die öffentlich-rechtlichen Beziehungen im Zusammenhang mit dem Vor-

haben gestaltet werden, 
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• welche Folgemaßnahmen an anderen Anlagen erforderlich werden, 

 

• wie die Kosten bei Kreuzungsanlagen zu verteilen und wer die Unterhaltungs-

kosten zu tragen hat, 

 

• ob und welche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind, 

 

• welche Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen i.S. von  

§ 19 BNatSchG i.V.m. den entsprechenden Regelungen nach den Landesge-

setzen zum Schutz von Natur und Landschaft erforderlich sind, 

 

• ob Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zum 

Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf 

Rechte anderer erforderlich sind. 

 

 
0.2 Hinweise zur Umweltverträglichkeitsprüfung  

 Als planfeststellungspflichtiges Vorhaben ist für die Baumaßnahme eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-

prüfung vom 21.02.1990, zuletzt geändert am 27.07.2001 (Ziffer 14.3 der  

Anlage 1 zu §3 UVPG) durchzuführen. Die zur Berücksichtigung der Umweltas-

pekte getroffenen Maßnahmen sind in den Unterlagen 12.1 und 12.5 aufgeführt. 

 

 Mit der Baumaßnahme sind auch unvermeidbare Beeinträchtigungen von Natur 

und Landschaft verbunden, die Ausgleichsmaßnahmen erfordern. Diese sind  

ebenfalls in den Unterlagen 12.1 und 12.5 erläutert. 
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1. Darstellung der Baumaßnahme 

 
1.1 Planerische Beschreibung  

 
1.1.1 Art und Umfang der Baumaßnahme 

Die vorliegenden Planfeststellungsunterlagen enthalten den 6streifigen symmet-

rischen Ausbau der bestehenden Bundesautobahn A8 Stuttgart - Ulm - Mün-

chen, im Bereich zwischen dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und Riedheim, 

von Bau-km 0+413 bis Bau-km 4+235, Betriebs-km 108,157 bis Betriebs-km 

111,978, einschließlich der Errichtung von Entwässerungsanlagen, Brückenbau-

werken und Schutzmaßnahmen nach RiStWaG, die wegen der Lage der A8 im 

Wasserschutzgebiet notwendig werden. 

 
1.1.2 Lage im vorhandenen Straßennetz 

Die BAB A 8 Stuttgart - München - Salzburg verbindet als wichtige Autobahn die 

Beneluxländer und den westdeutschen Raum mit Südosteuropa. Durch die 

Grenzöffnung im Osten und die Einführung des EG-Binnenmarktes ist sie als 

Ost-West-Achse von großer Bedeutung. Durch die Anbindung des Autobahn-

rings München A99 ist eine Verkehrsverlagerung von der Achse A3 - A9 auf die 

Achse A7 - A8 zu erwarten. 

 
Die A8 ist nicht nur international von großer Bedeutung, sie bindet auch die regi-

onalen Wirtschaftsräume Ulm und Augsburg an die Großräume Stuttgart und 

München an und hat somit auch eine wichtige Funktion für den regionalen Ver-

kehr. 

 
Der behandelte Planungsabschnitt beginnt bzw. endet an der Landesgrenze von 

Bayern, liegt aber - als Einschluß - vollständig auf baden-württembergischem 

Gebiet (Stadt Langenau). Der Abschnitt ist ca. 3,8 km lang und befindet sich 

westlich von Riedheim, Stadt Leipheim, und östlich des AK Ulm/Elchingen. 

 
 
1.1.3 Bestandteil von Bedarfs- und Ausbauplanungen 

Der 6streifige Ausbau der A8 im Planungsabschnitt ist als vordringlicher Bedarf 

im Bedarfsplan des Bundesverkehrsplanes, Stand 1998, enthalten. 



 - 4 - 

 

1.2 Straßenbauliche Beschreibung 

 
1.2.1 Länge, Querschnitt, Kostenträger 

Der Abschnitt erstreckt sich über 3,8 km Länge, von Bau-km 0+413 

(Betriebs-km 111,978) bis Bau-km 4+235, (Betriebs-km 108,157).  

 
Dem Ausbau wird der neue RQ 35,5 gemäß RAS-Q 96 mit dreistreifigen, je 

14,50 m breiten Fahrbahnen zugrunde gelegt. Um den Bestand weitgehend mit 

einzubeziehen und möglichst wirtschaftlich zu bauen, bleibt der alte Mittelstreifen 

in seiner Breite von ca. 4,00 m erhalten. Der neue Querschnitt ist damit ein  

SQ 36. 

 
Kostenträger der Baumaßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland (Bundes-

straßenbauverwaltung). Eine Kostenbeteiligung Dritter ergibt sich nicht. 

 
 
1.2.2 Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik 

Der 4streifige Querschnitt (Bau-km 2+150 bis Bau-km 4+235) stammt noch aus 

den 30er Jahren und besitzt keine Standspur. Als in den 70er Jahren die A7 und 

das AK Ulm/Elchingen gebaut wurden, wurde die A8 bis Bau-km 2+150 erweitert 

und ein Standstreifen angefügt. 

 
Die Linienführung passt sich in Lage und Höhe weitgehend der Morphologie der 

Donau-Ebene an. Im Lageplan ist der vorliegende Teilstreckenabschnitt als Ge-

rade ausgelegt.  

  
Das anfallende Fahrbahnwasser wird im Westabschnitt, etwa vom Baubeginn, 

bis Bau-km 2+150 derzeit in ein ungedichtetes Absetzbecken mit Ölabscheider 

geleitet, dort mechanisch gereinigt und ungedrosselt in einen Baggersee einge-

leitet. Im Ostabschnitt, etwa vom Bau-km 2+150 bis zum Bauende fließt das 

Fahrbahnwasser über Bankett und Böschung ab. Derzeit bestehen keine 

Schutzmaßnahmen nach RiStWaG für das bestehende Wasserschutzgebiet und 

die Trinkwasserfassung von Langenau. 

Von den beiden vorhandenen Kreuzungsbauwerken weist die Überführung der 

GVS Langenau-Weißingen (BW 159a) zu geringe lichte Maße auf. 

 
Anschlußstellen gibt es im Ausbauabschnitt nicht, lediglich Betriebsumfahrten für 

den Autobahnbetriebsdienst. 
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1.2.3 Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik 

Die Linienführung in der Lage und Höhe wird unverändert beibehalten. Es ist vor-

gesehen, die vorhandenen beiden Fahrbahnen (einschl. Standstreifen) symmet-

risch auf beiden Seiten nach außen hin zu erweitern. 

Die 6streifige A8 wird mit 3 % Querneigung im Dachprofil auf den Bestand ge-

baut, so daß in allen Bereichen die Kriterien für die Entwurfsgeschwindigkeit VE = 

120 km/h gegeben sind. 

 
Aktive Lärmschutzmaßnahmen werden im Bereich der Fischerhöfe als Lärm-

schutzwall, als Aufhöhung des aus Trinkwasserschutzgründen zweckmäßigen 

Spritzschutzwalles vorgesehen, da bei den Wohnanwesen Fischerhöfe die zu-

lässigen Immissionsgrenzwerte für die Lärmvorsorge überschritten sind. Der ge-

plante Lärmschutzwall gewährleistet die Einhaltung der Lärm – Tag – Grenzwer-

te. Darüber hinaus werden passive Lärmschutzmaßnahmen notwendig. 

 

 

2. Notwendigkeit der Baumaßnahme  

 
2.1 Vorgeschichte der Planung 

Der Abschnitt Ulm/Elchingen - München ist im Bedarfsplan für Bundesfernstra-

ßen in der höchsten Dringlichkeitsstufe - Vordringlicher Bedarf - ausgewiesen. 

Der Abschnitt vom AK Ulm/Elchingen - AS Günzburg ist im „5-Jahresplan 1993 – 

1997 mit Ergänzung bis 2000“ enthalten. Die Teilstreckenabschnitte Leipheim 

und Günzburg der A8 werden derzeit 6streifigig ausgebaut. 

 
Ende 1993 wurden erste Gespräche von Vertretern der Verkehrsministerien und 

Straßenbauverwaltungen der Länder Baden-Württemberg und Bayern über den 

6streifigen Ausbau östlich des AK Ulm/Elchingen geführt. 
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Ergebnis der Besprechungen war einmal das Einverständnis beider Länderver-

waltungen, den hier vorliegenden Teilabschnitt in Baden-Württemberg möglichst 

in einem Zug zusammen mit dem bayer. Abschnitt bei Leipheim auszubauen, 

zum anderen sollte für den Ausbau ein Planungskonzept zugrunde gelegt wer-

den, das die 

- Beibehaltung der Achse in Lage und Höhe und die 

- Symmetrische Verbreiterung des Fahrbahnquerschnittes 

vorsieht. Die beiden Straßenbauverwaltungen kamen überein, die Planung für 

den vorliegenden baden-württembergischen Abschnitt der Autobahndirektion 

Südbayern zu übertragen. Dazu wurde ein Verwaltungsabkommen der beiden 

Länder abgeschlossen. 

 
Mit der Vorentwurfsplanung wurde 1994 begonnen. Dabei wurde dem Natur- und 

Landschaftsschutz besondere Beachtung geschenkt. Für die Planung des 

Grundwasserschutzes und der Abdichtung und Entwässerung der Fahrbahn 

konnten vergleichbare Abschnitte der A8 in Baden-Württemberg herangezogen 

werden. Das Landesamt für Straßenwesen in Baden-Württemberg war während 

des gesamten Planungszeitraumes über die Planung informiert und beteiligt. 

Für die Dimensionierung des Querschnittes wurde ein Verkehrsgutachten von 

Prof. Dr. Ing. Kurzak, München, aus dem Jahre 1992 mit Ergänzungen von 

1993, 1995, 1998 und 2000 (vom 22. März 2001) herangezogen. 

 

2.2 Darstellung der unzureichenden Verkehrsverhältnisse 
 

Die Straßenverkehrszählung ergibt für den Planungsabschnitt folgende Belas-

tungszahlen: 

 DTV DTV DTV DTV 
 1990 1993 1995 1999 

Ulm/Elchingen – Riedheim 46.838 47.882 48.259 51.244 

 
Während der Hauptreisezeit erreichen die Spitzenbelastungen Werte von  

70.000 Kfz/24 h. Die Leistungsfähigkeit des vorhandenen 4streifigen Querschnit-

tes ist damit erreicht bzw. während der Reisezeiten überschritten. Die für die 

Verkehrssicherheit notwendige Leichtigkeit des Verkehrs ist nicht mehr gegeben. 

 Dabei wirkt sich vor allem das Fehlen einer Standspur bei Unfällen oder Fahr-

zeugdefekten negativ aus.  

 

2.3 Raumordnerische Entwicklungsziele 
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Die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch den 6streifigen Ausbau stellt 

sicher, daß die Bundesautobahn A8 auch in Zukunft ihre raumordnerische Funk-

tion als leistungsfähige Verkehrsverbindung der Verdichtungsräume Stuttgart - 

Ulm - Augsburg - München erfüllen wird.  

Der Ausbau steht auch im Einklang mit dem Ziel der Länderregierungen, gesun-

de Umweltbedingungen zu erhalten. Durch die umfangreichen Maßnahmen zum 

Schutz des Grundwassers nach RiStWaG werden Verbesserungen für die auto-

bahnnahen Trinkwasserfassungen Langenau erreicht. 

 
 

2.4 Anforderungen an die straßenbauliche Infrastruktur  

 
2.4.1 Prognose zur Verkehrsentwicklung 

Zur Abschätzung der künftigen Verkehrsentwicklung auf der A8 hat Prof. Dr. Ing. 

Kurzak, München, eine Verkehrsuntersuchung 22. März 2001 durchgeführt. 

Grundlage war die DTV-Zählung Juni/Juli 2000, das Fernstraßenmodell Bayern 

und die Bedarfsplanprognose auf der A8 (BMV, Stand 1994).  

 
Danach ergeben sich für das Prognosejahr 2015 folgende DTV-Werte: 
 

AK Ulm/Elchingen - AS Leipheim  

DTV 2015 69.000 Kfz/24h  

Lkw DTV-2015 14.140 LKW/24 h  

Lkw Anteil 2015  20,5 %  

Lkw-Verteilung tags    18 % 

nachts 45 % 

 

 
Bedingt durch die Überlastung des vorhandenen Querschnittes, sowie die hohe 

und weiter steigende Bedeutung der A8 im europäischen Hauptverkehrswege-

netz, ist der geplante Ausbau, mit dem gewählten 6streifigen Querschnitt SQ 36, 

notwendig. 
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2.4.2 Verbesserung der Streckencharakteristik 

Da sich der Ausbau der A8 am Bestand orientiert, ändert sich die Streckencha-

rakteristik nicht. Die bisherige Linienführung genügt auch heutigen Anforderun-

gen. 

 
2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit 

Der Ausbau der A8 führt zu einer Verbesserung der Verkehrssicherheit: 

- Querschnittserweiterung auf je drei Fahrstreifen zuzüglich Standstreifen und 

damit Abbau von Stau und verminderte Unfallfolgen. 

- Verbesserte Fahrbahnentwässerung durch größere Fahrbahnquerneigung 

und dadurch sichere Fahrt auf der Autobahn. 

 
 

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen  

 
2.5.1 Verbesserung der Lärm- und Abgassituation 

Die Lärmimmissionen stellen im Ausbauabschnitt – bis auf die Wohnanwesen 

″Fischerhöfe″ - kein besonderes Problem dar, da es außer diesen ländlichen 

Anwesen (Fischerhöfe) keine weiteren Wohnsiedlungen in unmittelbarer Auto-

bahnnähe gibt. Die Wohngebäude ″Fischerhöfe″ werden durch aktive und passi-

ve Lärmvorsorgemaßnahmen geschützt. 

 
Die Abgasbelastung wird durch Verringerung der Stauhäufigkeit und den stetige-

ren Verkehrsfluß etwas reduziert. Die zum Schutz der Wasserfassungen beid-

seits der A8 geplanten durchgehenden Wälle lenken des weiteren Abgase zur 

Verwirbelung nach oben und schützen auch so die unmittelbar an die A8 gren-

zenden Grundstücksflächen vor Abgaskonzentrationen.  

 
 

2.5.2 Sanierung der Straßenentwässerung 

Die vorhandenen Straßenentwässerungseinrichtungen entsprechen bei weitem 

nicht mehr den heutigen Anforderungen, hinsichtlich einer Minimierung der Um-

weltbeeinträchtigung durch Straßenabwasser, nach dem Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) und den baden-württembergischen Landesgesetzen. 
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Insbesondere bei Unfällen mit umweltbelastenden Flüssigkeiten sind die derzeit 

vorhandenen flächenhaften Entwässerungen hin zu den der A8 benachbarten 

Grundstücken unzureichend. Verschärft wird die aktuelle Situation dadurch, daß 

der gesamte Ausbauabschnitt in einem Wasserschutzgebiet (WSG II, Wasser-

fassungen Langenau) liegt. 

 
Daraus entstehen hohe Anforderungen an neu zu erstellenden Entwässerungs-

einrichtungen. Um den Vorschriften, Richtlinien sowie den wasserwirtschaftlichen 

und ökologischen Erfordernissen zu entsprechen, wurde schon frühzeitig ein In-

genieurbüro beauftragt eine Studie über die Neukonzeption der Entwässerungs-

anlagen der A8, für einen größeren Abschnitt von Ulm bis Leipheim, zu erstellen. 

 
Im Zuge des Ausbaues wird die Straßenentwässerung so gestaltet, daß das ge-

samte anfallende Oberflächenwasser in Schlitzrinnen direkt am Fahrbahnrand 

gesammelt und in einem geschlossenen, dichten Rohrsystem nach Osten hin, 

zwei nach unten hin abgedichteten Regenrückhaltebecken, (davon eines im bay-

erischen A8 Abschnitt bei Riedheim) zugeleitet wird.  

 Dort erfolgt eine Öl- und Leichtstoffabscheidung, eine mechanische und teilbio-

logische Reinigung in Schilf-, Flachwasser-, und Tiefwasserzonen und anschlie-

ßend die gedrosselte, dosierte Abgabe an die Donau. Öl, Kraftstoffe und was-

serunlösliche Stoffe werden von Leichtstoffabscheidern zurückgehalten, welche 

den Regenrückhaltebecken vorgeschaltet sind. Um einen weiteren Schutz des 

Grundwassers zu erreichen, wird der Mittelstreifen, vollständig, im gesamten 

Ausbaubereich abgedichtet. Weiter sollen Schutzwälle (h = 1,20 m)  längs der 

A8 verhindern, daß chemisch belastetes Spritzwasser die Umgebung der BAB 

A8, verunreinigt und es sollen von der Fahrbahn abkommende Fahrzeuge aufge-

fangen werden damit keine Gefahrstoffe in das Wasserschutzgebiet gelangen. 

Im Bereich der Fahrbahnränder bzw. Schutzwälle wird eine Dichtungsbahn mit 

Sickerleitung angeordnet. 

Wegen des geringen Straßenlängsgefälles in diesem Abschnitt kann das ge-

sammelte Oberflächenwasser nicht im freien Gefälle abgeleitet werden und es 

sind zwei Pumpwerke erforderlich. 
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2.5.3 Natur und Landschaft 

Mit der in Abschnitt 2.5.2 beschriebenen Sanierung der Straßenentwässerung ist 

auch eine Verminderung der Grundwasser- und Fließgewässerbelastung ver-

bunden, welche die Lebensraumqualität für Tiere und Pflanzen in Fließgewäs-

sern verbessert. Bezüglich der Landschaft sind keine wesentlichen Veränderun-

gen zu befürchten.  

 

 

3. Zweckmäßigkeit der Baumaßnahme  
 
3.1 Beschreibung der Ausbauarten  
 
3.1.1 Allgemeines 

Die Straßenplanung hatte zum Ziel möglichst Eingriffe jeglicher Art zu vermei-

den. Dies kann am besten dadurch erreicht werden nämlich 

- die bestehende Autobahn in ihrer Lage unverändert zu lassen und die neue 

6streifige A8 möglichst vollständig mitzuverwenden und  

- zum anderen die vorhandene Gradiente der A8 bestehen zu lassen. 

Aufgrund der geländenahen Trassierung sind nur sehr geringe Neigungen vor-

handen. Somit ist eine gestreckte Linienführung sowohl in Lage als auch im Hö-

henplan vorhanden. An jedem Punkt ist die erforderliche Haltesichtweite gewähr-

leistet. 

 
Es wurden zwei Möglichkeiten des Ausbaus in Erwägung gezogen: 
 
 

3.1.2 Symmetrischer Ausbau 

Beim symmetrischen Ausbau werden die vorhandenen Richtungsfahrbahnen um 

jeweils einen Fahr- sowie einen Standstreifen ergänzt. Die Lage der Haupt - Ach-

se bleibt unverändert. In der Regel wird bei einseitig eingeschränkter 2+2n Ver-

kehrsführung, während der ersten Bauphase (Herstellung eines Bauprovisori-

ums), eine Richtungsfahrbahn provisorisch verbreitert werden. In der zweiten 

Bauphase wird über Mittelstreifenüberfahrten der Verkehr der anderen Rich-

tungsfahrbahn auf das Bauprovisorium umgelegt (4+0 Verkehrsführung) und die 

gegenüberliegende Fahrbahn in voller Breite neu erstellt. Nach Fertigstellung der 

neuen 3streifigen Fahrbahn wird der Verkehr bei Verkehrsführung 0+4 auf diese 

umgelegt und der Rest neu hergestellt. 
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3.1.3 Einseitiger Ausbau 

Beim einseitigen Ausbau wird eine komplette Fahrbahnhälfte in mindestens 3,50 

m Abstand (= neuer Mittelstreifen) südlich der bestehenden Autobahn neu ge-

baut, d.h. die neue Autobahn–Hauptachse wird neben die bestehende alte Auto-

bahn gelegt. Danach wird der Verkehr über eine Mittelstreifenüberfahrt auf die 

neue Fahrbahn (drei Fahrstreifen + Standstreifen, Verkehrsführung 4+0) umge-

legt und die bestehende, alte Autobahn in die noch fehlende Richtungsfahrbahn 

umgebaut. Nach Abschluß der Arbeiten wird der Verkehr auf die beiden neuen 

Fahrbahnen (Verkehrsführung 3s+3s) gelegt. 

 
 

3.2 Beurteilung der Ausbauart hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit, 
 technischen Zweckmäßigkeit und Funktionserfüllung  

 Im Planungsgebiet schließt die in gestreckter Lage verlaufende A8 im Westen an 

das AK Ulm-Elchingen an. Durch den symmetrischen Ausbau kann der Anschluß 

an das Autobahnkreuz ohne aufwendige Umbaumaßnahmen kostengünstig er-

folgen. Bei einem einseitigen Ausbau müßte das Autobahnkreuz kostenaufwen-

dig umgebaut werden. Zudem kann durch den symmetrischen Ausbau ein Brü-

ckenbauwerk erhalten bleiben. Hinsichtlich der technischen Zweckmäßigkeit und 

Funktionserfüllung ist der symmetrische Ausbau der etwa 3,8 km langen, völlig in 

gerader Linie verlaufenden Autobahn im Anschluß an das AK Ulm-Elchingen 

wirtschaftlicher als ein einseitiger Autobahnausbau. Der symmetrische Ausbau 

geht ohne Verschwenkungen in das Autobahnkreuz Ulm/Elchingen im Westen 

und in den symmetrisch ausgebauten A8 Anschluß bei Riedheim in Bayern (im 

Osten) über. Der geplante sechsstreifige Ausbau der A 8 zwischen dem AK 

Ulm/Elchingen und der Landesgrenze BW/BY bei Riedheim verursacht Beein-

trächtigungen von Natur und Landschaft im Sinne des §18 BNatSchG vom 

25.03.2002 und §10 ff NatSchG. Sie sind im landschaftspflegerischen Begleit-

plan (LBP) detailliert dargestellt. Der nach RiStWaG geplante Ausbau ist eine 

Schutzmaßnahme für die im Westerried auftretenden empfindlichen Karstgrund-

wasservorkommen und stellt mit den anderen Ausgleichsmaßnahmen für den 

Raum insgesamt eine Verbesserung dar. Bei fachgerechter Umsetzung der dar-

gestellten Vermeidungs-, Minderungs-, Gestaltungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

sind die Eingriffe in Natur und Landschaft ausgeglichen. 
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3.3 Umweltverträglichkeit, FFH – Verträglichkeit 

 
3.3.1 Beurteilung des Ausbaus hinsichtlich der Umweltverträglichkeit 

 Zur Beurteilung der Umweltverträglichkeit des 6streifigen Ausbaus der A8 östlich 

des AK Ulm/Elchingen wurden der Landschaftspflegerischer Begleitplan, die 

FFH - Verträglichkeitsstudie, die schalltechnischen Berechnungen und die Ab-

schätzung der Luftschadstoffemissionen ausgewertet. Anschließend wurden die 

Ergebnisse dieser Untersuchungen in der Anlage 12.5 zusammengeführt. Die 

wichtigsten Ergebnisse dieser Auswertung sind:  

• Der Ausbau der bestehenden A8 ist gegenüber einer Neutrassierung deutlich 

günstiger zu bewerten, da bei jeder anderen abweichenden Trassenführung 

mit stärkeren Eingriffen in Natur und Landschaft bzw. mit stärkeren Beein-

trächtigungen der Wohnqualität in den angrenzenden Siedlungen (Lärm) zu 

rechnen wäre. 

• Insgesamt lässt sich kein entscheidungserheblicher Unterschied zwischen 

den verschiedenen möglichen Ausbauarten an der A8 (einseitig nördlicher, 

einseitig südlicher und symmetrischer Ausbau) ermitteln.  

• Die Untersuchungen zeigen, dass durch den 6streifigen Ausbau der A8 v.a. 

Beeinträchtigungen der Schutzgüter "Tiere und Pflanzen", "Boden" und "Land-

schaftsbild" zu erwarten sind. 

• Bei den Schutzgütern "Mensch", "Wasser" und "Klima/Luft" ist dagegen mit 

Verbesserungen gegenüber der Bestandssituation zu rechnen. Kultur- und 

Sachgüter sind vom Ausbau nicht betroffen.  

• Um die Umweltauswirkungen zu vermindern, wurde die Straße entsprechend 

den Anforderungen der Umweltfachgesetze umweltgerecht gestaltet. Dabei 

wurden umfangreiche Vermeidungs-, Minimierungs-, Schutz- und Gestal-

tungsmaßnahmen vorgesehen.  

• Bei den verbleibenden Beeinträchtigungen ist die hohe Vorbelastung durch 

die bestehende A8 zu berücksichtigen. Außerdem sind von der Überbauung 

keine Umweltbestandteile (z.B. Biotope) von regionaler oder überregionaler 

Bedeutung betroffen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich das Vor-

haben nur lokal auf die Umwelt auswirkt. 
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• Die Kompensation des Eingriffs erfolgt durch die Ausgleichsmaßnahme A 1 

an der Nau in ca. 600 m Entfernung von der Autobahn. Dabei werden auf ei-

ner Fläche von ca. 7,19 ha neue wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflan-

zen geschaffen, das Landschaftsbild aufgewertet und die Stoffeinträge in den 

Boden erheblich reduziert. 

 
 
3.3.2 Beurteilung des Ausbaus hinsichtlich der FFH - Verträglichkeit  

Der Ausbauabschnitt der A8 östlich des AK Ulm/Elchingen grenzt unmittelbar an 

das Vogelschutzgebiet Nr. 7527-402 „Donauried“ an. Da der Ausbau der A8 po-

tenziell zu Beeinträchtigungen dieses Vogelschutzgebietes führen kann, ist hier 

eine FFH - Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Eine detaillierte Behandlung 

der Thematik ist in Unterlage 12.6 enthalten. Nachfolgend sind die wichtigsten 

Ergebnisse dieser Untersuchung zusammengestellt.  

 
In dem Vogelschutzgebiet treten insgesamt 74 Vogelarten als Brutvögel oder 

Durchzügler auf, die nach der EU-Vogelschutz-Richtlinie besonders geschützt 

sind. Unmittelbar an der Autobahn sind aber wegen der intensiven landwirt-

schaftlichen Nutzung und der Lärmbelastung nur wenige dieser Arten zu finden. 

Die Schwerpunktgebiete der Vorkommen liegen mindestens einen Kilometer 

nördlich der Autobahn.  

 
Der Vorhabensträger sieht zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchti-

gungen im Vogelschutzgebiet eine Vielzahl von Maßnahmen vor. Die wichtigste 

Vermeidungsmaßnahme besteht dabei in der Entscheidung für einen bestands-

nahen Ausbau, da dadurch Neudurchschneidungen vermieden werden und aus-

schließlich straßennahe, vorbelastete Flächen von Überbauung betroffen sind.  

 
Trotzdem ergeben sich noch folgende Auswirkungen auf das Vogelschutzgebiet 

nördlich der Autobahn:  

 

• Versiegelung von ca. 7,09 ha Fläche (Altgrasfluren, Ackerland, Grünland) am 

Rande oder knapp außerhalb des Vogelschutzgebietes für die Verbreiterung 

der Straße, die Anlage von Begleitwegen und den Bau von zwei Pumpwerken 
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• Überbauung der vorhandenen Vegetation (ca. 7,38 ha, davon 0,47 ha Gehöl-

ze) für die Anlage der Spritzschutzwälle und Böschungen, die Entwässe-

rungsanlagen, das Regenrückhaltebecken und den Neubau einer Brücke 

• Reduzierung der Grundwasserneubildung durch das Abfangen des gesamten 

Niederschlagswassers 

• Zeitweise Erhöhung der Lärmemissionen um ca. 1 dB(A), da durch den Aus-

bau bei starken Verkehrsaufkommen eine höhere Durchschnittsgeschwindig-

keit ermöglicht wird  

• Erhöhte Gefährdung von Vögeln, die die Straße kreuzen oder auf überfahrene 

Tiere lauern. 

• Stärkere optische Trennung der Bereiche südlich und nördlich der Autobahn 

durch die beidseitigen Wälle 

 
Diese Auswirkungen werden jedoch nicht als erhebliche Betroffenheit der Erhal-

tungsziele des Vogelschutzgebiets eingestuft, da  

• von der Überbauung und Versiegelung ausschließlich Bereiche betroffen sind, 

die stark vorbelastet sind und keine nennenswerte Bedeutung für seltene Vo-

gelarten haben 

• der Grundwasserhaushalt hauptsächlich von seitlichen Zustrom aus der 

Schwäbischen Alb abhängt und deshalb durch die Reduzierung der Grund-

wasserneubildung keine Auswirkungen auf den Grundwasserstand zu erwar-

ten sind. 

• die zeitweise Erhöhung der Lärmimmissionen unter der Wahrnehmbarkeits-

schwelle liegt 

• die Gefahr von Kollisionen nur geringfügig steigt und keine Auswirkungen auf 

die Gesamtpopulationen zu erwarten sind 

• die Autobahn bereits ca. 60 Jahre besteht und somit wahrscheinlich keine in-

tensiven Wechselbeziehungen zwischen den Gebieten nördlich und südlich 

der Autobahn mehr bestehen. Dies zeigt sich u.a. daran, dass die Bereiche 

südlich der Autobahn nicht mehr Teil des Vogelschutzgebietes sind. 

 
Das Ausbauvorhaben wird deshalb als verträglich mit der Erhaltungszielen für 

das Vogelschutzgebiet Nr. 7527-402 „Donauried“ angesehen.  
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Für die in der Nähe der Autobahn liegenden Natura 2000-Gebiete Nr. 7527-301 

"Donaumoos" (ca. 600 m nördlich der Autobahn), Nr. 7428-301 „Donau-Auen 

zwischen Thalfingen und Höchstadt“ und Nr. 7330-401 „Donau-Auen“ (jeweils ca. 

250 m südöstlich der A8) ergab eine überschlägige Betrachtung, dass aufgrund 

der großen Entfernung zur Straße, der bereits jetzt bestehenden Vorbelastung 

und der geplanten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen keine zusätzli-

chen erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind. Eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung für diese Gebiete wird deshalb nicht für notwendig ange-

sehen.  

 
 
3.4 Stellungnahmen Dritter 

 Bei der Vorentwurfsplanung war die Gestaltung der Entwässerungsanlage, der 

möglichst optimale Schutz der Landeswasserversorgung wichtig. Die Belange 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege waren für die im Landschafts-

schutzgebiet verlaufende A 8 wichtige Belange. Allen maßgeblichen Trägern öf-

fentlicher Belange (Landratsamt, Gemeinden, Naturschutzbehörden, Wasser-

wirtschaft) wurden während der Planbearbeitung Gelegenheit gegeben, 

Anregungen einzubringen. 

 

 

4. Technische Gestaltung der Baumaßnahme  
 
4.1 Trassierung  
 
4.1.1 Trassierung im Aufriß 

Die Trassierung aus den 30er Jahren orientierte sich weitgehend an der Morpho-

logie der Donau – Ebene.  

Wegen des ebenen Geländes sind im Höhenplan sehr große Trassierungs-

Elemente vorgesehen (minimaler Hw = 75.000). Dies führte zu einer sehr ge-

streckten und flachen Linienführung mit sehr geringen Längsneigungen (maxi-

male Neigung 0,69 %). Bei der Ausbauplanung wird die bestehende Gradiente 

nicht verändert. 
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4.1.2 Trassierung im Grundriß 

Die Planung orientiert sich streng am Bestand. Das gesamte Teilstück besteht 

aus einer Geraden mit 3,8 km Länge. Diese überschreitet nach RAS-L die er-

laubte Maximallänge für Geraden (max. = 2.400 m, bei VE = 120 km/h). Da die 

Gerade in beiden Fahrtrichtungen an sehr große Übergangsbögen anschließt, ist 

jedoch keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit gegeben. 

 
 
4.1.3 Sichtweiten 

In dem Ausbauabschnitt ist an jeder Stelle die Mindesthaltesichtweite (Shmin = 

260 m) eingehalten. 

 
 

4.1.4 Fahrbahnquerneigung und Verwindung 

Die Querneigungen der derzeitigen Fahrbahnen (2 %) entsprechen nicht mehr 

den heutigen Erfordernissen. Die neuen Fahrbahnen werden im Querschnitt als 

Dachprofil ausgebildet. Es gibt keine Verwindungsbereiche in diesem Abschnitt, 

daher kann trotz der geringen Längsneigung die gesamte Entwässerung der 

Fahrbahn durch das Quergefälle zur Seite hin erfolgen.  

 
 

4.2 Querschnitt  

 
4.2.1 Verkehrsbelastung 

Die vorhandene sowie die prognostizierte Verkehrsbelastung für das Jahr 2015 

können den Abschnitten 2.2 bzw. 2.4 entnommen werden. 

 

Mit der prognostizierten täglichen Durchschnittsbelastung von 69.000 Kfz/24 h 

für das Jahr 2015 steht die Notwendigkeit und damit auch Wirtschaftlichkeit des 

gewählten Querschnittes außer Frage. 

 

4.2.2 Wahl der Querschnitte 

Für die gesamte Strecke wurde als Querschnitt der Regelquerschnitt RQ 35,5 

(de facto RQ 36) nach RAS-Q 96 mit je drei Fahr- und einem Standstreifen pro 

Richtungsfahrbahn gewählt. Die Mittelstreifenbreite des Bestandes von ca.  

4,00 m bleibt aus wirtschaftlichen Gründen erhalten. 
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Die Aufteilung des Querschnittes im Einzelnen ist aus Anlage 6.1/6.2 Regelquer-

schnitt zu ersehen. 

 
 
4.2.3 Fahrbahnbefestigung 

Die Dicke des frostsicheren Straßenaufbaues  wurde ermittelt nach  

RStO 2001: 

Frostempfindlichkeitsklasse F 3  65 cm 

Frosteinwirkung (Zone II) + 5 cm 

Lage der Gradiente (Damm < 2 m) + 5 cm 

Wasserverhältnisse (ungünstig) + 5 cm 

   80 cm 

 

In Übereinstimmung mit den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues 

von Verkehrsflächen (RStO 01) und analog zu den benachbarten Streckenab-

schnitten des 6streifigen Ausbaues bei Leipheim und Günzburg wird die Bau-

klasse SV  gewählt. Die Bauklasse SV wurde dort im Einzelnen ermittelt und 

nachgewiesen und da der gesamte Streckenzug vom AK Ulm/Elchingen bis 

Augsburg als einheitlich zu bauende Straße angesehen wird, wird die Bauklasse 

SV auch hier, im Reststück östl. des AK Ulm/Elchingen zu Grunde gelegt.  

 

Bei der Wahl des Oberbaues wurden folgende Aspekte beachtet: 

- Anforderungen nach RStO 2001 

- Baubetrieb, Bauausführung und Wirtschaftlichkeit 

- Integration des bestehenden Oberbaus 

- Vermeidung von Schäden durch ungleiches Setzungsverhalten von Alt- und 

Neubau 

- Qualität und Alter des Bindemittels im bestehenden Oberbau 

- Betonfahrbahn unter dem bestehenden Asphaltaufbau. 

- Erhöhung der Querneigung auf 3,0 Prozent 

- Schaffung eines möglichst einheitlichen Oberbaues bezüglich des Aufbaus 

und der Einbaustärken 
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Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es notwendig, den asphaltgebundenen  

Oberbau (Deck-, Binder- und Tragschicht) im gesamten Abschnitt zu ersetzen: 

 
- Die Betondecke von Bau-km 2+150 bis 4+235 wird durch Zerschlagen ent-

spannt. Analog zum Abschnitt von Bau-km 0+413 bis 2+150 mit hydraulisch 

gebundener Tragschicht wird durch geringen Aufwand eine HGT geschaffen. 

 
- Aus wirtschaftlichen und bautechnischen Gründen wird die Aufhöhung der 

Querneigung von maximal 1,5 auf 3,0 % in der Tragschicht realisiert. Im Ge-

gensatz zu einem nachträglichen Profilausgleich auf der alten Tragschicht  

oder einer Überhöhung in der Binderschicht wird so ein homogener Aufbau 

erzielt, der keinerlei Stabilitäts- und Haltbarkeitsrisiken in sich birgt. 

 
- Es wird ein einheitlicher Oberbau geschaffen werden, der durch den Ersatz 

der alten Trag- und Deckschicht die volle Lebensdauer und Haltbarkeit über 

den gesamten Nutzungszeitraum besitzt. 

 

Die Asphaltbauweise hat bei der vorliegenden Baumaßnahme, die unter voller 

Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt werden muß, wegen der geringen 

Loslänge baubetriebliche und wirtschaftliche Vorteile gegenüber einer Beton-

bauweise. 

 
Auch in den östlich angrenzenden Abschnitten des 6streifigen A8 Ausbaues bei 

Leipheim, bei Günzburg und bei Burgau wurde ein Asphaltoberbau gewählt. Da 

die Art des Oberbaues in einem längeren, zusammenhängenden Abschnitt 

gleich sein soll, wurde auch im vorliegenden Teilabschnitt Splittmastixasphalt 

gewählt. Im Hinblick auf das ARS Nr. 5/1996 „Straßenbefestigungen, Bauwei-

sen“ ist festzustellen, daß mit der vorgesehenen Bauweise der Fahrbahndecke 

aus Splittmastixasphalt  auch wegen der Lärmminderungen bisher überwiegend 

gute Erfahrungen gemacht wurden. 

 
Den Bestrebungen nach Ressourcenschonung und Recycling wird Rechnung ge-

tragen, indem die ausgebauten Trag-, Binder- und Deckschichten soweit möglich 

in dem neuen Oberbau wiederverwendet werden. 
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4.2.4 Gestaltung der Böschungen und des Mittelstreifens 

Die Böschungsneigung der seitlichen Spritzschutzwälle beträgt 1 : 1,5, obwohl 

deren Höhe mit 1,20 deutlich unter 2 m liegt. Hier wurde von den Richtlinien der 

RAS-Q abgewichen und eine steilere Neigung gewählt, um den Flächen- und 

Massenbedarf so gering wie möglich zu halten und den Schutzzweck besser zu 

erreichen. 

 
Die Dämme bleiben auf der Fahrbahnseite gehölzfrei (10 cm Oberbodenande-

ckung), um eine Gefährdung für Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Auf der 

fahrbahnabgewandten Seite werden 20 cm Oberboden angedeckt. 

 
 Die Breite des bestehenden Mittelstreifens (4 m) wird unverändert übernommen. 

Gemäß RiStWag ist der Trennstreifen bei bestehenden Straßen in Wasser-

schutzgebieten abzudichten (Trag-/Deckschicht d = 12 cm). Um die Abdichtung 

dauerhaft vor Verletzungen (z.B. durch das Auswechseln beschädigter Schutz-

planken) zu schützen, sind Betonschutzwände vorgesehen. Diese durchdringen 

die Abdichtung nicht und werden auf die dichte Schicht im Mittelstreifen gestellt. 

 
 Für eventuelle Umbauarbeiten auf dem Autobahnkreuz oder zukünftigen De-

ckenerneuerungsarbeiten werden zwei Mittelstreifenüberfahrten bei Bau-km 

1+000 vorgesehen. 

 
 
4.2.5 Lärmschutzanlagen im Querschnitt 

 Im Bereich der Fischerhöfe wird der wasserwirtschaftlich erforderliche Spritz-

schutzwall (Höhe 1,2 m) aufgehöht und es wird ein 2,00 m hoher Lärmschutzwall 

errichtet. Dieser wird, wie die Spritzschutzwälle an der fahrbahnabgewandten 

Seite mit landschaftstypischer Vegetation versehen. Wertvoller Bewuchs wird 

durch den Lärmschutzwall nicht vernichtet, da nur landwirtschaftliche 

Ackerflächen an die A8 angrenzen. Der Lärmschutzwall garantiert die Einhaltung 

der Lärmvorsorge–Tag–Grenzwerte.  
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4.3 Kreuzungen und Einmündungen, Änderungen im Wegenetz 

 
4.3.1 Autobahnanschlußstellen 

Bei Bau-km 0+020 kreuzen sich die beiden Bundesautobahnen A7 und A8 (Au-

tobahnkreuz Ulm/Elchingen). Das Autobahnkreuz liegt außerhalb der Aus-

baustrecke. Die Auffahrtsrampe Fahrtrichtung Kempten-München und die Ab-

fahrtsrampe München-Würzburg ragen jedoch in den betreffenden Abschnitt hin-

ein. Hier stellte sich die Frage des wirtschaftlichsten und verkehrsgünstigsten 

Anschlusses der neuen 6streifigen A8-Fahrbahn an das 4streifige Autobahn-

kreuz. Dazu wurde dem Verkehrsplaner Prof. Dr.-Ing. Kurzak, München, (A8 

Verkehrsprognose 2010) 3 Verkehrsführungsvarianten zur Beurteilung vorgelegt. 

Allen Varianten ist die Spuraddition in Fahrtrichtung München zu Grunde gelegt. 

Variiert wurde jeweils die Verkehrsführung Richtung Ulm bzw. Richtung Würz-

burg. Die Varianten im einzelnen sind: 

- Zusammenführung der 3streifigen Richtungsfahrbahn vor dem Autobahnkreuz 

auf 2 Fahrspuren 

 Variante I: Einziehen der linken Fahrspur 

 Variante II: Einziehen der rechten Fahrspur 

- Spursubtraktion der rechten Fahrspur als Rampe zur A7 Richtung Würzburg 

(Variante III) 

 
Der Verkehrsplaner Prof. Dr.-Ing. Kurzak kommt zu dem Schluß, daß schon bei 

der vorhandenen Verkehrsbelastung auf der A8 in Richtung Ulm eine zwangs-

weise Einengung auf 2 Spuren vor dem Autobahnkreuz aus Leistungsgründen 

abzulehnen sei und die Variante III, obwohl ein erheblicher Teil der Belastung 

der rechten Fahrspur (Schwerverkehr) auf die mittlere Spur wechseln muß, 

günstiger zu bewerten ist. Er verweist auf viele hochbelastete Autobahnkreuze in 

Bayern, bei denen diese Form der Spursubtraktion besteht und keine Probleme 

im Verkehrsfluß aufweisen. Er empfiehlt daher die Variante III zur Realisierung. 

Die Autobahndirektion Südbayern legte dem Vorentwurf die Variante III (siehe 

Anschlußschema) zu Grunde. 
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4.3.2 Kreuzende Straßen und Wege 
Im gesamten Abschnitt gibt es zwei kreuzende Straßen. Der Fahlheimer Weg bei 

Bau-km 1+022 (BW 159b bleibt bestehen), kann dabei in Lage und Höhe voll-

ständig erhalten werden. Das Brückenbauwerk der GVS Langenau - Weißingen 

(BW 159a) (Bau-km 2+260) muß wegen zu geringer lichter Weite erneuert wer-

den. Die GVS wird im Bereich der Rampen als RQ 6,5 ausgebildet und wegen 

des Neubaues von BW 159a geringfügig nach Osten verschwenkt.  

 
 

4.3.3 Änderungen im Wegenetz 

Prinzipiell sind keine Änderungen im Wege- und Straßennetz vorgesehen. Auto-

bahnparallele Wirtschaftswege, die vom Ausbau betroffen sind, werden mit ent-

sprechender Abrückung neu erstellt. 

 
 

4.4 Baugrund/Erdarbeiten 

 
4.4.1 Allgemeine Beschreibung der Bodenverhältnisse 

a) Geländeform und Bewuchs 

 Der gesamte Trassenabschnitt liegt auf einer Ebene - dem Donauried. Die 

Flächen beiderseits der Autobahn werden als Grünland oder als Äcker land-

wirtschaftlich genutzt. 

 
b) Geologie 

 Die geologische Basis und damit die älteste erbohrte Formation sind Schich-

ten der Oberen Süßwassermolasse (OSM), die im gesamten Trassenbereich 

von quartären Ablagerungen überdeckt ist. Der geologische Aufbau der quart-

ären Schichten spiegelt deutlich die Morphologie wieder. Im Donauried sind 

alluviale, nacheiszeitliche Schichten aufgeschlossen. 

 Nach einer sandigen, kiesigen, organischen Schluffschicht bzw. schluffigen 

Sanden, Decklehme bis 1,6 m unter Geländeoberkante (GOK) (0,6 m-2,6 m), 

folgen schwach schluffige, sandige bis stark sandige Kiese mitteldichter Lage-

rung bis 7,5 m unter Geländeoberkante (GOK) (4,9 m - 10,2 m).  

 Das Liegende, die Schicht, die sich unter der auszubauenden A8 befindet, 

besteht aus dicht gelagerten schluffigen Sanden, es kommen vor sandige 

Mergel und Tone halbfester bis fester Konsistenz.  

 

- Die Konsistenz der Decklehme reicht je nach Jahreszeit von weich bis halb-

fest. Verschiedentlich sind noch Torflinsen und Wiesenkalke unterschiedli-
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cher Mächtigkeit hauptsächlich an der Grenze Decklehm - sandiger Kies, sel-

ten auch tiefer, eingelagert. 

c) Hydrologie 

 Die tonigen und mergeligen Schichten der Oberen Süßwasser Molasse bilden 

den Grundwasserstauer. Dort eingelagerte wasserführende Sande sind für die 

Trassenuntersuchung unerheblich. Die Oberflächenentwässerung erfolgt über 

die angrenzende Nau bei Riedheim, ein Großteil versickert aber direkt in den 

Untergrund. Das Grundwasser schwankt in der Regel zwischen 1,7 m und 4,5 

m unter Geländeoberkante auf N.N. umgerechnet zwischen 449,8 m und 

452,1 m. Es fällt zur Donau hin ab. Demnach entwässern das Grundwasser 

wie auch die Nau zur Donau hin. 

 
4.4.2 Einschnitte 

 Es sind keine Einschnitte vorgesehen. 

 
4.4.3 Dämme 

Am Baubeginn beträgt die Dammhöhe etwa 6 m und verringert sich nach Osten 

(H etwa 2 m bei Bau-km 1+100). In diesem Bereich soll auf das Urgelände ein-

schließlich Oberboden ein Geotextil ausgelegt und darauf der Damm geschüttet 

werden. 

In der übrigen Strecke beträgt die Dammhöhe weniger, bzw. gleich 2 m. Pegel-

messungen ergaben, dass im sehr regenreichen Mai 1999 die Grundwasser-

stände bis 1,0 m unter Geländeoberkante(GOK) lagen. Deshalb sollen die Deck-

lehme bis zu 2 m unter der GOK ausgekoffert und durch Kies-Sand mit einem 

Schluffanteil < 6 Gew.-% ersetzt werden. Die ausgekofferten Decklehme können 

- teils durch hydraulische Bindemittel, wie Kalk, (wegen des Wasserschutzge-

biets kein Zement), verbessert - wieder in die Schutzwälle eingebaut werden. 

 
4.4.4 Massenbilanz 

Die Massenbilanz weist ein Defizit von ca. 85.000 m³ aus, davon werden ca. 

35.000 m³ für Lärm- und Spritzschutzwälle benötigt, der Rest als Dammbauma-

terial und Ersatzmassen für den Untergrund.  

Ursache für das Defizit ist der bestandsnahe Ausbau der A8 ohne Einschnitte 

und ein größerer Anteil an unbrauchbaren und abzufahrenden Böden. 

  Die Massen werden über das öffentliche Straßennetz geliefert.
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4.5 Entwässerung 

 
4.5.1 Allgemeines 

Der Entwässerung kommt im vorliegenden Abschnitt eine besondere Bedeutung 

zu, da hier die BAB A8 ein Wasserschutzgebiet in der Schutzzone WII durch-

quert. Bisher wurde teilweise in weiten Bereichen das unbehandelte Fahrbahn-

wasser aus dem Autobahnteilstück über die Böschung ins Gelände geleitet und 

dort versickert. In einem kurzen, neueren Teilstück aus den 70er Jahren – im 

Westen des Ausbauabschnittes - wird das anfallende Wasser schon jetzt in 

Bordrinnen direkt am Fahrbahnrand aufgefangen und über eine Transportleitung 

einem Ölabscheide- und Absetzbecken zugeführt. 

 
Die Entwässerung durch flächenhafte Versickerung im WSG II entspricht nicht 

den heutigen Anforderungen zum Schutz des Trinkwassers. Aus diesem Grund 

wurde ein komplett neues Entwässerungskonzept erstellt.  

 
 

4.5.2 Entwässerungssystem 

Das vorliegende Entwässerungssystem ist sowohl in seiner Lage als auch seiner 

technischen Konzeption Teil eines Gesamtkonzeptes, welches die A7 von  

Betr.-km 833,8 bis Betr.-km 838,4 und die A8 von Betr.-km 105,2 bis  

Betr.-km 122,9 umfaßt. 

 
Das gesammelte Wasser aus zwei Entwässerungsabschnitten wird zwei Regen-

rückhaltebecken mit jeweils vorgeschalteten Abscheidebecken für Leichtflüssig-

keiten (davon ein Regenrückhaltebecken im bayerischen A8 Abschnitt Riedheim 

– Leipheim, das bereits fertiggestellt ist) zugeleitet und dort mechanisch und teil-

biologisch gereinigt. 

 
Der geringere Teil (Baubeginn bis km 0+550) wird nach Süden, ebenfalls nach 

Bayern geleitet und dort in ein an der A7 bestehendes, südl. des AK 

Ulm/Elchingen an der A7 bei Betr.-km 836,9 gelegenes, RHB geleitet und an-

schließend in die Donau abgegeben. 
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Das anfallende, auf die A8 niedergehende Regenwasser aus dem größeren Ab-

schnitt (Bau-km 0+550 bis Bauende) wird über Hauptsammler einem Rückhalte-

becken am Bauende zugeführt, dort vorgereinigt, einem in Reihe geschalteten 

RHB bei Leipheim (Bau-km 6+300) zugeleitet und dann in die Donau abgege-

ben. Die einzelnen Entwässerungsabschnitte, Regenrückhaltebecken (RHB) und 

Vorfluter sind wie folgt zu beschreiben: 

 
1) Bau-km Entwässerungsabschnitt 1 
 
 0+413 bis 0+550 Sämtliches, auf die A8 niedergehendes Re-

 genwasser wird gesammelt und einem RHB 

 an der A7 in Bayern zugeleitet, danach der 

 Donau zu geführt. 

 

2) Bau-km Entwässerungsabschnitt 2 

 
 0+550 bis 4+080 Sämtliches, auf die A8 niedergehendes Re-

 genwasser wird gesammelt und über zwei 

 neu zu errichtende Pumpwerke (bei Bau-km 

 2+375 links und 4+080 links) in das bei Bau-

 km 4+100 nördlich der A8 neu zu errichtende 

 RHB eingeleitet. Danach wird das Nieder-

 schlagswasser weiter nach Osten, nach Bay-

 ern abgeleitet. Über ein RHB an der A8 in 

 Bayern (Bau-km 6+300) wird es in die Donau 

 geleitet.  

  

3) Bau-km Entwässerungsabschnitt 3 

 
 4+080 bis 4+235 Sämtliches, auf die A8 niedergehendes  Re-

genwasser wird gesammelt und nach  Osten, einem an der A8 in Bayern 

befind- lichen RHB (Bau-km 6+300) zugeleitet  

 und gelangt von dort in die Donau.  
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4.5.3 Technische Gestaltung der Entwässerungsanlage (siehe auch Anlage 6, Blatt 4) 

 
4.5.3.1 Fahrbahn- und Planumsentwässerung 

 Fahrbahn und Planum wird durch das eingebaute Quergefälle zum jeweils äuße-

ren Fahrbahnrand hin entwässert. Das Fahrbahnwasser wird direkt am Fahr-

bahnrand in Schlitzrinnen aufgefangen, gesammelt und einer Hauptsammellei-

tung zugeführt. Der Hauptsammler besteht aus einer druckdichten Gußrohrlei-

tung mit Reinigungsstutzen. Am tiefsten Punkt des Entwässerungsquerschnittes 

verläuft eine Sickerleitung mit Kontrollöffnungen. Über Reinigungsstutzen und 

Kontrollöffnungen sind Kontrollschächte vorgesehen. Das Eindringen von che-

misch belastetem Oberflächenwasser in den Untergrund wird durch umfangrei-

che Dichtungen verhindert. 

 
 Mittelstreifenentwässerung 

 Der abgedichtete Mittelstreifen wird über ein Teilsickerrohr entwässert. 

 

4.5.3.2 Regenrückhaltebecken (RHB) 

 Das Becken bei Bau-km 4+100 besteht aus Abscheider (Regenklärbecken) und 

Regenrückhaltebecken. 

 
 Für das RHB wurde eine Speicherreserve von 100 % vorgesehen. Damit ist eine 

ausreichende Sicherheit gewährleistet. 

 
 Das Becken soll in Erdbauweise, zum Untergrund hin völlig abgedichtet, erstellt 

werden. Da durch das geringe Längsgefälle eine Pumpenanlage notwendig ist, 

sollte, um Kosten zu reduzieren das RHB oberhalb des relativ hochstehenden 

Grundwasserspiegels liegen. So werden baubetrieblich aufwendige und teure 

Bau- bzw. Schutzmaßnahmen (Spundung, Pumpen etc. während der Bauarbei-

ten) vermieden, zudem muß das RHB nicht gegen Auftrieb gesichert werden. Bei 

der Dimensionierung wurde eine mittlere Wassertiefe von 2 m angesetzt. Im 

Bemessungsfall steigt der Wasserspiegel um ca. 0,4 m. 
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4.5.3.3 Besondere Anlagen 

 Damit das Wasser in den Sammelleitungen zufriedenstellend abgeführt werden 

kann, müssen diese mindestens 0,6 % Gefälle besitzen. Dies wäre bei einem 

fahrbahnparallelen Einbau nicht gegeben, da die Längsneigung der Fahrbahn 

meist weit unter 0,6 % liegt.  

 
 Es sind Pumpwerke notwendig, die gewährleisten, daß einerseits die Sammellei-

tung im notwendigen Gefälle geführt werden können, andererseits wird sicherge-

stellt, daß RHB und Vorfluter in einer entwässerungstechnisch günstigen Höhe 

erreicht werden können. Im Abschnitt sind 2 Pumpwerke (PW) bei Bau-km 

2+375 und Bau-km 4+080 vorgesehen. Beide Pumpwerke haben ausschließlich 

eine Hebefunktion; Druckleitungen außerhalb des PW-Gebäudes sind nicht not-

wendig. Es ist vorgesehen, die Pumpwerke im offenen Trog mit Förderschne-

cken zu betreiben. Die beiden Pumpwerke sollen mit elektrischer Energie aus 

dem öff. Stromnetz versorgt werden und erhalten Notstromaggregate.  

 
4.5.3.4 Bemessungsgrundlagen und Ergebnisse 

 
 Kanalnetzbemessung: 

- Berechnungsverfahren: Zeitbeiwertverfahren 

- maßgebliche Regenhäufigkeit: n = 1 

- Bemessungsregendauer: 
 Da das ganze Einzugsgebiet 
 aus undurchlässigen befestigten 
 Flächen besteht, wird angesetzt T = 10 min 

- Bemessungsregenspende: 
 für n = 1 und T = 15 min r15(1) = 140 l/(s x ha) 

- Spitzenabflußbeiwert für: 
 befestigte Flächen 0,90 
 Grünflächen 0,05 

- Abflüsse von unbefestigten Böschungen, die zum Sammler entwässern: 
 nicht gesondert erfaßt, 
 Ausgleich durch einheitlich höchstmöglichen Abflußbeiwert für befestigte 
 Flächen; 

- Sammler oberhalb PW 2 
 Nenndurchmesser Dim mm 300 - 600 
 Länge Dim km 1,54 
 max. Durchfluß Dim m³/s 0,522 

- Sammler oberhalb PW 1 
 Nenndurchmesser Dim mm 700 - 800 
 Länge Dim km 1,70 
 max. Durchfluß Dim m³/s 0,83 
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 Beckenbemessung (RHB bei Bau-km 4+080): 

- Bemessungsverfahren für: 
* Abscheider: RiStWag (Ausgabe 1982) 
* Regenrückhaltebecken (RHB): ATV-A 117 (Ausgabe 1977) 

- maßgebliche Regenhäufigkeit 
 für Abscheider: n = 1 

- maßgebliche Regenhäufigkeit 
 für Regenrückhaltebecken in 
 Wasserschutzgebieten n = 0,1 

- angeschlossene befestigte Fläche Aredha  8,8 

- Beckenabfluß Dim l/s 102 

- entsprechender natürlicher Abfluß 
 (T = tf, n = 0,1 bzw. 0,2) 
 nur aus direktem Einzugsgebiet Dim l/s 124 

- erforderliche Oberflächenabscheider Dim m² 332 

- rechnerische Nutzvolumen V Dim m³ 3.700 

- Beckenabfluß: 
 Dieser wird auf den sogenannten „natürlichen“ Abfluß (siehe oben) abge-

stimmt. 
 
  

Pumpwerke: Dim PW 2 PW 1 

Durchfluß m³/s 0,52 0,83 
geod. Förderhöhe m 3,7 4,8 
Energieversor-
gung 

 elektrisch 

Fördertechnik  Kreiselpumpe in Trockenaufstellung 
 
 
4.5.4 Änderungen an Gewässern 

Bei Bau-km 2+516 (in Höhe der Fischerhöfe) quert der Wassergraben  

Fl.Nr. 8265 Gem. Langenau die A8 (Autobahnbereich bestehende Verrohrung 

DN 500). Der Graben wird an die neuen Verhältnisse angepaßt und die beste-

hende Verrohrung verlängert. Es kann evtl. nötig werden, neben der A8 beste-

hende Gräben neu zu profilieren. Evtl. Anpassungen werden im Zuge der Bau-

ausführungsplanung mit dem Eigentümer und dem zuständigen Wasserwirt-

schaftsamt abgestimmt. 
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4.6 Ingenieurbauwerke 

Im Bereich des Planungsabschnittes existieren zwei Überführungen: 

Bei Bau-km 1+022 bleibt die Überführung des Fahlheimer Weges bestehen. Die-

ses Bauwerk kann im Zuge des Ausbaues der BAB A8 erhalten werden, da es 

erst Mitte der 70er Jahre beim Bau der dortigen Betriebsumfahrt geplant und ge-

baut wurde und so in entsprechender Breite und für heutige Belastungen und 

Anforderungen ausgelegt ist.  

 
Das zweite Bauwerk, die Überführung der GVS Langenau – Weißingen, befindet 

sich bei km 2+237. Diese Brücke reicht wegen der größeren Fahrbahnbreite der 

künftigen A8 mit ihren lichten Maßen nicht mehr für den 6streifigen Ausbau aus 

und muß erneuert werden. Der Neubau, künftig versetzt bei Bau-km 2+260, (LW 

= 44 m, Breite zw. d. Geländern 6,0 m) orientiert sich hinsichtlich seiner Abmes-

sungen streng am Bestand. Wegen der geringen Verkehrsbelastung ist auch in 

Zukunft die Regelabmessungen eines ÖFWW auf dem Bauwerk ausreichend. 

Gemäß Ziff. III des ARS 25/79 erfolgt keine Kostenteilung nach  

§12 FStrG. 

 
 
4.7 Straßenausstattung 

Das Teilstück Ulm/Elchingen - Riedheim wird entsprechend den Vorschriften und 

Richtlinien mit Verkehrszeichen, Leit- und Schutzeinrichtungen, Markierungen, 

und Notrufsäulen ausgestattet. 

 
 
4.8 Besondere Anlagen 

 Bei Riedheim endet die Verkehrsbeeinflussungsanlage Hohenstadt-Riedheim. 

Die Anlage erfaßt Zustandsdaten (Sichtweite, Fahrbahnbeschaffenheit, Ge-

schwindigkeit, Verkehrsstärke, etc.) und kann entsprechend den Daten automa-

tisiert oder manuell auf den Verkehr einwirken. Durch das hohe Verkehrsaufkom-

men wegen der Verkehrsdichte, aber auch wegen der oft im Donautal herr-

schenden widrigen Wetterverhältnisse (Nebel, Nässe, Glätte) ist der Strecken-

abschnitt besonders unfallgefährdet. So ist die Verkehrsbeeinflussungsanlage 

auch nach dem 6streifigen Ausbau zur Vermeidung von Unfällen sinnvoll. Eine 

entsprechende Anpassung der Anlage ist vorgesehen. Insgesamt sind 3 

Schilderbrücken mit entsprechender Änderung der Verbindungskabel, Sensoren 

etc. von der Anpassungsmaßnahme betroffen. 
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4.9 Öffentliche Verkehrsanlagen 

Anlagen des öffentlichen Verkehrs, DB-Gleisanlagen o.ä., werden im Bereich 

des Planungsabschnittes nicht tangiert. 

 
 
4.10 Leitungen 

Im Planungsabschnitt kreuzen zwei Stromleitungen, Hochspannungsfreileitun-

gen, mit 110 KV und 380 KV die BAB bei km 2+180 und km 2+225. Das Strom-

versorgungsunternehmen Lech- Elektrizitätswerke Augsburg wurde über die ak-

tuelle Straßenplanung informiert. 

Nördlich, längs der Autobahn liegen Lichtwellenleiterkabel der Firma Alcatel und 

Viatel. Desweiteren liegen südlich und nördlich der A8 eigene NF- und Stromka-

bel.  

 

 

5. Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
 nach den Umweltfachgesetzen 

 
5.1 Lärmschutzmaßnahmen 

5.1.1 Allgemeines 

 Die schalltechnischen Berechnungen erfolgten auf Grundlage der einschlägigen 

technischen Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgaben 1991 (RLS 

90). Die Ergebnisse der Berechnungen sind in Anlage 11 dargestellt.  

 
 Lärmschutzmaßnahmen wurden auf Grundlage des  Bundesimmissionsschutz-

gesetzes bzw. der 16. BImSchV dimensioniert. Auf der A8 wurde hierfür freie 

Geschwindigkeit, d.h. VPKW/LKW = 130/80 km/h zugrundegelegt. Es ist ein lärm-

mindernder Fahrbahnbelag mit einer Pegelminderung von –2 dB/(A) gem. Tabel-

le 4 der RLS-90 vorgesehen, Die künftige Verkehrsbelastung für das Prognose-

jahr 2015 wurde dem Verkehrsgutachten 2000, erarbeitet durch Prof. Kurzak, 

München, am 22.03.2001, entnommen. Der Lärmberechnung wurden hiernach 

folgende aufgerundete Prognoseverkehrsmengen und LKW-Anteile zugrundege-

legt: 

 
 A8 östlich des AK Ulm/Elchingen: 69.000 Kfz/24h (pt = 18%;pn = 45%) 
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 Die Lärmpegelermittlungen haben ergeben, dass Lärmvorsorgemaßnahmen 

erforderlich sind für die Wohnanwesen des Weilers „Fischerhöfe“, südlich der 

A8. Im einzelnen werden folgende Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. (s. La-

geplan Anl. 11.2): 

 
 
5.1.2 Maßnahmen im Bereich Fischerhöfe 

 Südlich der A8 wird zwischen Bau-km 2+100 und Bau-km 2+650 ein 2,0 m hoher 

Lärmschutzwall ausgeführt, der in den vom Bauanfang bis zum Bauende durch-

gehenden 1,20 m hohen Spritzschutzwall eingefügt ist. Der aus Gründen des 

Trinkwasserschutzes erforderliche Spritzschutzwall wird somit südl. der A8 im 

Bereich der ″Fischerhöfe“ aus Gründen der Lärmvorsorge aufgehöht. Mit dieser 

aktiven Lärmschutz–Wall-Anlage werden für alle Wohnanwesen ″Fischerhöfe“ 

die Lärmvorsorge-Tagesgrenzwerte eingehalten. An 3 Anwesen, bei denen trotz 

des LS-Walles die Lärmvorsorge-Nachtgrenzwerte überschritten sind, sind zu-

sätzliche passive Lärmvorsorge-Maßnahmen entsprechend der Verkehrswege 

Schallschutzmaßnahmenverordnung (24.BlmSchV) vom 04.02.1997 zu erstatten. 

Die betroffenen Anwesen sind im Lageplan Anlage 11.2 dargestellt. Die Zusam-

menstellung aller ermittelten Lärmpegel für das Prognosejahr 2015 für exempla-

risch ausgewählte, exponierte Wohnanwesen längs des Planungsabschnitts der 

A8 ist in Anlage 11.1 aufgelistet.  

 Daraus ergibt sicht, dass durch den 6streifigen A8–Ausbau, außer den Wohn-

anwesen ″Fischerhöfe″, keine weiteren Wohnanwesen in anderen Gemeinden 

lärmtechnisch tangiert werden.  

 
 
5.1.3 Ortsteil Weißingen, Stadt Leipheim 

 Für den Ortsteil Weißingen (südl. der A8, südl. der Fischerhöfe) wurden die 

Lärmvorsorge - Grenzwerte für den Gebietscharakter ″Allgemeines Wohngebiet″ 

zu Grunde gelegt und es wurde geprüft. ob Wohnanwesen in Weißigen Lärm-

vorsorgeansprüche wegen des 6streifigen A8-Ausbaues haben. Dies ist nicht der 

Fall. Weder die Lärmvorsorge–Taggrenzswerte, noch die Nacht–Grenzwerte 

sind im Prognosejahr 2015 überschritten.  
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5.1.4 Gemeinde Elchingen 

Westlich des Autobahnkreuzes Ulm/Elchingen befindet sich die Gemeinde El-

chingen. Im Verlauf der Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen wurde sei-

tens der Gemeinde Elchingen die Forderung nach Lärmvorsorge wegen des ge-

planten 6streifigen Ausbaues der A8 östlich des AK Ulm/Elchingen angespro-

chen. Aus diesem Grund wurden Immissionsorte am östlichen Ortsrand der Ge-

meinde Elchingen, also Wohnanwesen welche hin zu dem hier behandelten A8-

Ausbauabschnitt orientiert sind, lärmtechnisch untersucht. Bei der lärmtechni-

schen Untersuchung wurden die Vorgaben der 16.BImSchV und der RLS 90 zu 

Grunde gelegt. Insbesonders wurde lärmtechnisch nur der zur Planfeststellung 

anstehende Ausbauabschnitt als Linienschallquelle angesetzt. Dabei ergab sich, 

dass bei keinem der Wohnanwesen in Elchingen die Lärmvorsorge – Grenzwerte 

(Gebietscharakter Allg. Wohngebiet), weder bei Tag noch bei Nacht, erreicht und 

nicht überschritten werden.  

 
 

5.1.5 Ortsteil Riedheim, Stadt Leipheim 

Nordöstlich des Bauendes ist der Ortsteil Riedheim der Stadt Leipheim der Auto-

bahn A8 benachbart. Für diesen Ortsteil wurden aktive und passive Lärmvorsor-

gemaßnahme im Zusammenhang mit dem 6streifigen A8 Ausbau bereits mit 

Beschluß der Regierung von Schwaben, Augsburg, vom 13. September 1996 

festgestellt. 

 

 

5.2 Luftschadstoffe 

 Bei Verbrennungsprozessen in Kraftfahrzeugmotoren entsteht Abgas, das zu 

Luftverunreinigungen führt. Unter Bezugnahme auf die 22. BImSchV sowie auf 

der Basis des Merkblattes über Luftverunreinigungen an Straßen (MLuS 

1992/2000, FORSCHUNGS-GESELLSCHAFT FÜR DAS STRAßEN- UND VERKEHRSWE-

SEN E.V. , 2000) werden folgende gas- und partikelförmigen Substanzen zur Be-

urteilung der Luftqualität für Immissionsorte längs der geplanten 6streifigen A8 

herangezogen: 
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• Kohlenmonoxid (CO) • Kohlenwasserstoffe (HC) 

• Benzol (C6H6) • Stickstoffmonoxid (NO) 

• Stickstoffdioxid (NO2) • Schwefeldioxid (SO2) 

• Blei (Pb) – im Schwebstaub • Rußpartikeln (PM) 

 

 Da entsprechende Schadstoffmessungen vor Ort nicht vorliegen, erfolgte die 

Abschätzung der Abgasbelastungen gemäß MLuS 1992/2000. 

 
 Die nachfolgende Tabellen zeigen die Ergebnisse der Schadstoffberechnung 

ohne Berücksichtigung von Einschnitt und Bewuchs, bodennah am Fahrbahn-

rand der A8: 

 Tab. 1: Gesamtbelastung durch Luftschadstoffe –- Jahresmittelwerte 

 

Luftschadstoff 
[µg/m³] 
 

Jahr  Jahresmittelwerte in Abhängigkeit vom Ab-
stand zur Fahrbahnbegrenzung 

Abstand [m]  0 20 50 100 150 200 

Grenz-
wert 

2000 947,70 771,98 720,76 681,32 658,11 641,60 Kohlenmonoxid 
(CO)  2015 826,10 711,83 678,53 652,88 637,79 627,05 

10.000 
 

2000 71,34 55,50 50,89 47,33 45,24 43,75 Kohlenwasser-
stoffe (HC) 2015 60,55 50,16 47,14 44,81 43,43 42,46 

- 
 

2000 3,54 3,02 2,86 2,74 2,67 2,62 Benzol (C 6H6) 
2015 3,07 2,78 2,70 2,63 2,60 2,57 

10 
3) 

2000 220,17 104,86 71,98 47,14 32,88 23,02 Stickstoffmon-
oxid (NO) 2015 79,81 37,57 25,74 16,96 12,03 8,72 

- 
 

2000 56,93 48,33 44,72 41,18 38,56 36,26 Stickstoffdioxid 
(NO2) 2015 45,66 39,49 36,95 34,49 32,68 31,10 

80 
 

2000 20,13 16,02 14,82 13,90 13,36 12,97 Schwefeldioxid 
(SO2) 2015 13,67 12,82 12,58 12,39 12,28 12,20 

140 
 

2000 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 Blei (Pb) 
2015 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

2 
 

2000 8,44 5,69 4,89 4,27 3,91 3,65 Rußpartikeln (PM)  
2015 4,14 3,56 3,40 3,27 3,19 3,14 

8 
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 Tab. 2: Gesamtbelastung durch Luftschadstoffe –- 98-Perzentilwerte 

 

Luftschadstoff 
[µg/m³] 
 

Jahr 98-Perzentilwerte in Abhängigkeit vom Ab-
stand zur Fahrbahnbegrenzung 

Abstand [m]  0 20 50 100 150 200 

Grenz-
wert  

2000 2446,0 2176,8 2117,5 2076,1 2053,2 2037,5 Kohlenmonoxid 
(CO)  2015 2247,8 2107,8 2073,3 2048,2 2033,9 2024,1 

30.000 
 

2000 238,45 215,64 210,46 206,80 204,77 203,37 Kohlenwasser-
stoffe (HC) 2015 221,96 209,70 206,61 204,36 203,08 202,18 

- 

2000 7,33 6,53 6,35 6,23 6,16 6,11 Benzol (C 6H6) 
2015 6,60 6,27 6,18 6,12 6,08 6,06 

- 

2000 767,88 369,68 255,38 168,47 118,10 82,91 Stickstoffmon-
oxid (NO) 2015 282,68 134,71 92,66 61,06 43,16 31,24 

- 

2000 101,91 86,59 80,79 75,71 72,42 69,90 Stickstoffdioxid 
(NO2) 2015 82,25 73,54 70,62 68,18 66,62 65,41 

160 

2000 60,13 54,08 52,72 51,77 51,24 50,87 Schwefeldioxid 
(SO2) 2015 51,54 50,74 50,51 50,34 50,24 50,17 

400 

2000 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 Blei (Pb) 
2015 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 0,180 

- 

2000 22,13 14,29 14,29 11,45 10,95 10,64 Rußpartikeln (PM)  
2015 11,25 10,54 10,37 10,24 10,17 10,12 

- 
 

 

 

Für die Bewertung der Schadstoffbelastung sind die nächstliegenden Immission-

sorte von Bedeutung. Dabei handelt es sich um die ca. 150 m von der Autobahn 

entfernt liegenden Wohnanwesen und landwirtschaftlichen Anwesen ″Fischerhö-

fe″. 

 
 Ein Vergleich der Immissionswerte in 150 m Entfernung mit den Grenzwerten 

(bzw. Leitwerte) zeigt, dass für alle Schadstoffe die Leitwerte von der Gesamtbe-

lastung deutlich unterschritten werden. Die für das Prognosejahr 2015 zu erwar-

tenden Gesamtbelastungen liegen dabei generell unter denen für das Bezugs-

jahr 2000. 

 Bei allen anderen Immissionsorten in der Nähe der Autobahn ist aufgrund der 

größeren Entfernung von entsprechend reduzierten Immissionswerten auszuge-

hen. Die Grenz- und Leitwerte werden dort also noch stärker unterschritten, d.h. 

bei weitem nicht erreicht.  



 - 34 - 

 
 In der Anlage sind die auf die Immissionsorte im Bereich der Fischerhöfe bezo-

genen Ergebnisse der Abschätzung der Schadstoffbelastung nach der MLuS 

(1992/2000) detailliert aufgeführt.  

 
 

5.3 Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten 

 Der gesamte Bauabschnitt zwischen Bau-km 0+413 und Bau-km 4+235 liegt in 

der Zone II des Wasserschutzgebietes Wasserfassung Langenau. Die A8 wird in 

diesem Bereich gem. RiStWag 1982 abgedichtet. Das Oberflächenwasser wird 

in dichten Rohrleitungen gesammelt und außerhalb des Wasserschutzgebietes 

abgeleitet. Auf beiden Seiten der Autobahn ist auf gesamter Länge ein Spritz-

schutzwall mit h = 1,20 m geplant. 

 

 
5.4  Naturschutz 

 Eingriffe in Natur und Landschaft nach § 10 ff NatSchG 

 Der 6streifige Ausbau der A8 stellt gemäß § 18 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sowie §10 ff des Baden-Württemberger Gesetzes zum Schutz der 

Natur, zur Pflege der Landschaft und über die Erholungsvorsorge in der freien 

Landschaft (NatSchG) einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Zur Berück-

sichtigung der Belange von Natur und Landschaft wurde ein landschaftspflegeri-

scher Begleitplan aufgestellt (siehe Anlagen 12.1 bis 12.4). Nachfolgend sind die 

wichtigsten Ergebnisse zusammengestellt. 

 
 

5.4.1  Vermeidung von Beeinträchtigungen  

 Durch die Entscheidung für einen bestandsnahen Ausbau der A8 östlich des AK 

Ulm/Elchingen wurden neue Beeinträchtigungen für Natur und Landschaft im 

Raum vermieden. Von der Überbauung sind ausschließlich vorbelastete Berei-

che betroffen. Neue Landschaftszerschneidungen oder die Verlärmung bisher 

unbelasteter Bereiche finden nicht statt.  
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5.4.1.1 Minimierungsmaßnahmen (Zusammenstellung) 

 Durch den Ausbau der A8 kommt es zur Überbauung der bestehenden Vegetati-

on, zur Versiegelung und zum Abtrag von Böden und zu Veränderungen der 

Schadstoff- und Lärmemissionen. Um negative Auswirkungen dieser Maßnah-

men zu vermeiden oder zu reduzieren, werden folgende Maßnahmen getroffen:  

• Schutz des Grundwassers vor Stoffeinträgen durch vollständige Abdichtung 

der Fahrbahn und Errichtung von abgedichteten Spritzschutzwällen; Samm-

lung und Reinigung des Wassers in einem Regenrückhaltebecken; gedrossel-

te Ableitung in die Donau. 

• Schutz von Boden und Grundwasser vor Stoffeinträgen während der Bauar-

beiten z.B. durch Nutzung vorhandener, asphaltierter Flächen für Lager- und 

Stellplätze. 

• Reduzierung von Lärm- und Schadstoffimmissionen in angrenzenden Berei-

chen durch die Spritzschutzwälle; Reduzierung von Beunruhigungen durch 

Licht, Fahrtwind, etc. 

• Begrenzung der Arbeitsstreifen. Nach Abschluss der Bauarbeiten: Auflocke-

rung des Bodens und Einsaat oder Anpflanzung. 

• Begrenzung der Rodung auf das unbedingt notwendige Maß. Zeitpunkt der 

Rodungen außerhalb der Brutzeit von Vögeln (möglichst Oktober bis  

Februar). 

• Verzicht auf Lager- oder Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich der feuch-

ten Mulden und im Umfeld von Gehölzen. 

• Wiederverwendung des seitlich der Autobahn abgetragenen Oberbodens; 

Einbau kontaminierter Böden nur auf den Innenseiten (BAB-Seite) der Wälle, 

die gegenüber dem Grundwasser abgedichtet sind. 

 
 

5.4.1.2 Schutzmaßnahmen (Zusammenstellung) 

 Zum Schutz vorhandener straßenbegleitender Gehölzbestände und des angren-

zenden Baggersees werden folgende Maßnahmen ergriffen:  

• Schutz von Gehölzen gegenüber Abgrabung oder Überschüttung nach DIN 

18920 bzw. RAS LP 4 (Ausgabe 1999) z.B. durch Abzäunung. 

• Pflanzung von dichten Gehölzstreifen zur stärkeren Abschirmung des Bag-

gersees am Bauende gegenüber Stoffeinträgen und Lärm. 
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5.4.1.3 Maßnahmen zur Gestaltung des Straßenraums (Zusammenstellung) 

 Im Zuge der Baumaßnahmen werden folgende Maßnahmen zur Gestaltung des 

Straßenraums und zur landschaftlichen Einbindung der notwendigen Bauwerke 

durchgeführt:  

• Entwicklung von Landschaftsrasen auf den Innenseiten der Spritzschutzwälle, 

keine Bepflanzung wg. Abdichtung gegenüber dem Grundwasser. 

• auf den Außenseiten der Spritzschutzwälle abschnittsweise Bepflanzung mit 

Hecken und Einzelgehölzen, ansonsten Entwicklung von Landschaftsrasen. 

• Pflanzung einer Baumreihe an der Überführung der Straße Langenau - Wei-

ßingen zur weiteren Verbesserung der landschaftlichen Einbindung. 

• dichte Bepflanzung der Dämme an der verlegten Überführung nördlich der Fi-

scherhöfe, im Anschluss Pflanzung von Großbäumen. 

• Einbindung des Pumpwerks an der Überführung durch Bepflanzung der an-

grenzenden Fläche mit Großbäumen. 

• naturnahe Gestaltung des Regenrückhaltebeckens mit Bepflanzungen im Um-

feld und Entwicklung einer extensiven Grünlandfläche. 

 

5.4.2 Ermittlung des Eingriffs und des Ausgleichsflächenbedarfs 

 Die geplante Baumaßnahme verursacht durch Bau und Betrieb erhebliche und 

nachhaltige Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und stellt somit trotz 

Berücksichtigung der in Ziffer 5.4.1 genannten Maßnahmen zur Vermeidung von 

Beeinträchtigungen einen Eingriff im Sinne des § 10 NatSchG dar. Dieser Ein-

griff wird nach § 11 Abs. 2 NatSchG ausgeglichen. 

 Die erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes (Ar-

ten- und Biotopausstattung, landschaftliches Gefüge), des Landschaftsbildes 

und der Erholungseignung sind im landschaftspflegerischen Bestands- und Kon-

fliktplan (Anlage 12.2) dargestellt und in Ziffer 5.4 des Textteils zum Land-

schaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 12.1) beschrieben.  
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 Bei der Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs wurden nach Absprache mit der 

Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen folgenden Aus-

gleichsfaktoren angesetzt:  

Bestand Versiegelung Überbauung inkl. 
RHB 

bauzeitliche In-
anspruchnahme 

Mittelstreifen 0,5 --- --- 
Altgrasböschungen 0,5 --- --- 
Acker 1,0 --- --- 
Grünland 1,5 0,5 0,5 
Gehölze nicht zutreffend 1,5 nicht zutreffend 
Röhricht nicht zutreffend 2 nicht zutreffend 

Die betroffenen Flächen wurden im Maßstab 1:1.000 ermittelt. Insgesamt ergab 

sich dadurch ein Ausgleichsflächenbedarf von 7,13 ha (siehe auch Erläuterungs-

text zum Landschaftspflegerischen Begleitplan, Anlage 12.1).  

 
 

5.4.3 Planerisches Leitbild und Konzept für die Ausgleichsmaßnahmen  

Der Ausbauabschnitt verläuft im Donautal und liegt zwischen den Niedermoorgebie-

ten des Langenauer Riedes im Norden und den Donauauen im Süden. Er hat als 

Nahrungs- und Rastplatz für die in diesen naturnahen Gebieten lebenden Arten und 

für Durchzügler eine besondere Bedeutung.  

Ziel der Ausgleichsmaßnahme ist deshalb einen neuen regionaltypischen Lebens-

raum für Feuchtgebietsarten zu schaffen.  

Als Ausgleichsflächen wurden die Fl.Nr. 8350 (Tf.), 8386, 8387, 8388 und 8389 der 

Gemarkung Langenau ausgewählt. Entscheidend für die Auswahl waren folgende 

Kriterien:  

• Die Ausgleichsfläche liegt ca. 600 m nördlich der Autobahn und damit noch im 

gleichen Naturraum, aber außerhalb der Beeinträchtigungszone der Straße. 

• Sie schließt unmittelbar an die Nau an und hat damit Verbindung zu einer der 

bedeutendsten Biotopverbundachsen im Raum.  

• Im Umfeld der Fläche schließen mehrere Grundstücke an, die im Rahmen ande-

rer Maßnahmen naturschutzfachlich aufgewertet werden sollen. Dadurch ergibt 

sich zusammen ein großer ökologisch gestalteter Bereich.  

• Es handelt sich um eine zusammenhängende Fläche. Randeinflüsse werden 

damit minimiert. 
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• Die Fläche wird derzeit - obwohl das Grundwasser oberflächennah ansteht - zum 

Großteil ackerbaulich genutzt. Damit besteht eine großes Aufwertungspotenzial 

für diese Fläche. 

• Durch das Vorkommen der Bekassine unmittelbar nördlich der Fläche und des 

Weißstorchs in Riedheim besteht für die Umgestaltung der Ausgleichsfläche ein 

konkreter naturschutzfachlicher Bedarf.  

 
Auf der Ausgleichsfläche werden ehemals vorhandene Feuchtmulden wiederherge-

stellt und neue Mulden geschaffen. Die Ackernutzung wird aufgegeben. Stattdessen 

werden artenreiche Mager- und Feuchtwiesen angelegt. Es erfolgt nur eine zurück-

haltende Bepflanzung, um optimale Lebensbedingungen für Bekassine und Weiß-

storch zu schaffen.  

 
Die Ausgleichsfläche hat eine Größe von 7,19 ha und erfüllt damit den errechneten 

Ausgleichsflächenbedarf vollständig. Sie ist im Maßnahmenplan des Landschafts-

pflegerischen Begleitplans (Anlage 12.4, Lageplan 3) dargestellt. 

 
 

5.4.4 Beurteilung der Ausgleichbarkeit aus naturschutzfachlicher Sicht  

Eine Gegenüberstellung der Eingriffe und der vorgesehenen Ausgleichs- und Ges-

taltungsmaßnahmen ergibt folgendes Bild:  

Land-
schafts-
faktor 

Art der Beein-
trächtigung 

Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Mi-

nimierung 

Ausgleichsmaßnah-
men 

Tiere und 
Pflanzen 

Versiegelung, Über-
bauung und bauzeitli-
che Inanspruchnahme 
von  
überwiegend gering-
wertigen Vegetations-
flächen (Acker, Grün-
land, Altgrasfluren, 
Gehölze) mit starker 
Vorbelastung durch die 
bestehende Autobahn 

Begrenzung der Ar-
beitsstreifen, Schutz 
ökologisch wertvollerer 
Bereiche  

Reduzierung von Im-
missionen durch die 
beidseitigen Wälle, 
Schutz des angrenzen-
den Baggersees durch 
dichte Bepflanzung 

ökologisch orientierte 
Neugestaltung von 
überbauten Flächen  

 

 

 

 

 

Entwicklung eines 
Feucht- und Magerwie-
senbereichs, in dem 
die Ansiedelung auch 
seltenerer Arten zu 
erwarten ist 
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Land-
schafts-
faktor 

Art der Beein-
trächtigung 

Vorkehrungen zur 
Vermeidung und Mi-

nimierung 

Ausgleichsmaßnah-
men 

Boden  dauerhafter Verlust von 
Bodenfunktionen durch 
die Versiegelung von 
stark vorbelasteten 
Böden 

Beeinträchtigungen 
durch Überbauung und 
bauzeitliche Inan-
spruchnahme 

Schutz der Böden 
durch Ausbau nach 
RiStWag;  

Vorkehrungen zum 
Schutz vor Stoffeinträ-
gen während der Bau-
zeit 

fachgerechte Behand-
lung von kontaminier-
tem Boden 

Extensivierung der 
Nutzung auf bisherigen  
Äckern, dadurch Weg-
fallen des regelmäßi-
gen Umbruchs des 
Bodens und Reduzie-
rung der Stoffeinträge 

 

Wasser Reduzierung der 
Grundwasserneubil-
dung durch Sammlung 
und Ableitung des 
Straßenwassers 

Schutz des Grundwas-
sers durch Ausbau 
nach RiStWag;  

Vorkehrungen zum 
Schutz vor Stoffeinträ-
gen während der Bau-
zeit, 

Extensivierung der 
Nutzung auf Flächen 
mit oberflächennah 
anstehendem Grund-
wasser  

wegen der Grundwas-
serneubildung keine 
Maßnahmen notwen-
dig, da Grundwasser-
stand v.a. von seitli-
chem Zustrom abhän-
gig 

Klima und 
Luft 

Beseitigung klimatisch 
und lufthygienisch ge-
ring bedeutsamer Ge-
hölzstrukturen 

umfangreiche Gehölz-
pflanzungen entlang 
der BAB A 8  

 

Land-
schaft 
und Erho-
lung 

Landschaftsbildbeein-
trächtigung infolge des 
Baus von Spritz-
schutzwällen, der 
Fahrbahnverbreiterun-
gen und der Errichtung 
mehrerer Bauwerke 
(Pumpwerke, Regen-
rückhaltebecken) 

Schutz von Gehölzbe-
ständen im Umfeld der 
Baumaßnahme 

Landschaftliche Ein-
bindung der Wälle und 
Bauwerke durch punk-
tuelle Bepflanzung mit 
Hecken und Einzel-
bäumen  

Schaffung eines land-
schaftstypischen 
Feuchtwiesenbereiches 
mit abwechslungsrei-
cher Struktur  

Kulturgü-
ter 

--- --- --- 

Insgesamt ist damit davon auszugehen, dass bei einer fachgerechten Umsetzung 

der dargestellten Vermeidungs-, Minderung-, Gestaltungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen keine Beeinträchtigung des Naturhaushaltes zurückbleibt und das Land-

schaftsbild wiederhergestellt bzw. landschaftsgerecht neu gestaltet ist.  

Der Eingriff in Natur und Landschaft ist damit nach § 11 Abs. 2 NatSchG ausgegli-

chen. Ersatzmaßnahmen sind nicht notwendig.  
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6. Kostentragung 

Die Kosten des 6streifigen A8 Ausbaues werden durch die Bundesrepublik 

Deutschland – Bundesstraßenverwaltung - als Baulastträger der A8 getragen.  

 

 

7. Grunderwerb  

Für den Ausbau der A8 müssen Grundstücksflächen, wie im beigefügten Grund-

erwerbsverzeichnis aufgeführt, erworben werden.  

Diese Grundstücke liegen ausschließlich in der Gemarkung Langenau. 

Da es sich bei der vorliegenden Baumaßnahme um den Ausbau einer bestehen-

den Bundesautobahn handelt, treten Grundstücksanschneidungen, keine neuen 

Grundstücksdurchschneidungen auf. Ein Flurbereinigungsverfahren für den 

Grunderwerb erübrigt sich. Es kann davon ausgegangen werden, dass die von 

der Baumaßnahme betroffenen Grundstückseigentümer monetär entschädigt 

werden und es in Einzelfällen zum Tausch mit Ersatzflächen kommt.  

Die Bundesstraßenverwaltung ist bemüht, die erforderlichen Grundstücksflächen 

freihändig zu erwerben. Besondere Schwierigkeiten werden nicht erwartet.  

 

 

8. Durchführung der Baumaßnahme 

Der Haushaltsentwurf für den vorliegenden Streckenabschnitt wurde genehmigt 

und es ist vorgesehen, mit der Baumaßnahme bei entsprechender Mittelbereit-

stellung nach Abschluß des Planfeststellungsverfahrens zu beginnen.  

Die Durchführung der Baumaßnahme muss unter Aufrechterhaltung des Ver-

kehrs auf der A8 erfolgen. Beim Bau kann auf Verkehrsumleitungen verzichtet 

werden, da der symmetrische Ausbau in drei Baustufen (Verbreiterung mit Bau-

provisorium Südfahrbahn, Ausbau Nordfahrbahn, Ausbau Südfahrbahn) mit ge-

ringfügiger Einengung der Fahrbahnbreiten bzw. Verkehrsumlegung von der 

Nordfahrbahn auf die Südfahrbahn, bzw. von der Nordfahrbahn auf die Südfahr-

bahn, erfolgt. Die Trassierung der A8 stimmt in Lage und Höhe größtenteils mit 

dem Bestand überein und somit werden besondere Schwierigkeiten bei der 

Durchführung der Baumaßnahme nicht erwartet.  



Anhang zu Anlage 1 
 

 

Zusammenfassung der Angaben zur 

Umweltverträglichkeit 
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Zusammenfassung der Angaben zur Umweltverträglichkeit (§ 6 Abs. 

3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 UVPG) 

Für die Zusammenstellung der Angaben zur Umweltverträglichkeit des 6streifigen Aus-

baus der A 8 östlich des AK Ulm/Elchingen (siehe Anlage 12.5) wurden folgende Un-

terlagen ausgewertet:  

• Landschaftspflegerischer Begleitplan (Unterlage 12.1 bis 12.4) mit Analyse der Be-

standssituation hinsichtlich der Schutzgüter Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, 

Klima/Luft, Landschaft und Erholung sowie Kultur- und Sachgüter, Ermittlung der 

Konflikte und Erarbeitung der Schutz-, Minimierungs- Gestaltungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen 

• FFH-Verträglichkeitsstudie (Unterlage 12.6) mit Ermittlung und Bewertung der Aus-

wirkung auf die Natura 2000-Gebiete im Umfeld der Autobahn  

• Schalltechnische Berechnungen (Unterlage 9.1 und 9.2) für die angrenzenden 

Wohngebäude 

• Abschätzung der Luftschadstoffemissionen (Unterlage 9.3) für die angrenzenden 

Wohngebäude. 

 

Eine gesonderte Umweltverträglichkeitsstudie war nach Absprache mit der Bezirksstel-

le für Naturschutz und Landschaftspflege Tübingen nicht zu erstellen. Die Ergebnisse 

der o.g. Unterlagen sind jedoch in der Unterlage 12.5 zusammengeführt und erläutert.  

 

Im Interesse der Übersichtlichkeit und der Allgemeinverständlichkeit werden im folgen-

den die wichtigsten Ergebnisse der Unterlage 12.5 zusammengefasst dargestellt: 

 

1. Das Plangebiet liegt im Naturraum Donauried, der durch die Donau und die hohen 

Grundwasserstände aufgrund des von der Schwäbischen Alb zuströmenden 

Grundwassers geprägt ist. Der Ausbauabschnitt ist ca. 3,8 km lang und verläuft ge-

radlinig innerhalb der ebenen Landschaft. Die Umgebung der Autobahn ist vorwie-

gend intensiv landwirtschaftlich genutzt. Naturnahe Elemente sind im Norden v.a. 

die dortigen zeitweise feuchten Mulden und die Gehölze. Im Süden haben sich 

durch Kiesabbau eine Reihe von Baggerseen gebildet, die z.T. einen wertvollen 

Tier- und Pflanzenbestand aufweisen.  
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2. Der Bau einer Autobahn ist grundsätzlich mit erheblichen Projektwirkungen ver-

bunden. Auswirkungen auf die Umwelt können sich insbesondere ergeben 

• durch die Inanspruchnahme von Flächen bzw. den Flächenverlust durch Über-

bauung, 

• durch die vom Verkehr ausgehenden Emissionen, hier vor allem Lärm und Luft-

schadstoffe und 

• durch die Zerschneidung bzw. Isolation unbeeinträchtigter Landschaftsteile und 

die Trennung benachbarter Flächen. 

Im vorliegenden Fall ist jedoch zu berücksichtigen, dass es sich um den Ausbau ei-

ner bestehenden Autobahn handelt, so dass bereits starke Vorbelastungen beste-

hen. 

 

3. Der Ausbau der bestehenden A 8 ist gegenüber einer Neutrassierung deutlich 

günstiger zu bewerten, da bei jeder anderen abweichenden Trassenführung mit 

stärkeren Eingriffen in Natur und Landschaft bzw. mit stärkeren Beeinträchtigun-

gen der Wohnqualität in den angrenzenden Siedlungen (Lärm) zu rechnen wäre:  

 

4. Insgesamt lässt sich kein entscheidungserheblicher Unterschied zwischen den ver-

schiedenen möglichen Ausbauarten an der A 8 (einseitig nördlicher, einseitig südli-

cher und symmetrischer Ausbau) ermitteln. Da aus technischer Sicht der symmet-

rische Ausbau deutlich günstiger ist (leichterer Anschluss an das Autobahnkreuz, 

Erhalt einer Überführung), wurde dieser für die Planfeststellung ausgewählt.  

 

5. Um die Umweltauswirkungen zu vermindern, wurde die Straße entsprechend den 

Anforderungen der Umweltfachgesetze umweltgerecht gestaltet. Insbesondere 

sind hier zu nennen: 

• Schutz des Grundwassers vor Stoffeinträgen durch vollständige Abdichtung der 

Fahrbahn und Errichtung von abgedichteten Spritzschutzwällen; Sammlung und 

Reinigung des Wassers in einem Regenrückhaltebecken; gedrosselte Ableitung 

in die Donau 

• im Bereich der Fischerhöfe Erhöhung der Spritzschutzwälle aus Lärmschutz-

gründen  

• Schutz von Boden und Grundwasser vor Stoffeinträgen während der Bauarbeiten 

z.B. durch Nutzung vorhandener, asphaltierter Flächen für Lager- und Stellplätze 
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• Schutz von angrenzenden Gehölzen gegenüber Abgrabung oder Überschüttung 

nach DIN 18920 bzw. RAS-LP 4 z.B. durch Abzäunung 

• im Bereich des südlich angrenzenden Baggersees am Bauende Pflanzung von 

dichten Gehölzstreifen zur stärkeren Abschirmung des Baggersees gegenüber 

Stoffeinträgen und Lärm 

• Begrenzung der Arbeitsstreifen. Nach Abschluss der Bauarbeiten: Auflockerung 

des Bodens und Einsaat oder Anpflanzung 

• Begrenzung der Rodung auf das unbedingt notwendige Maß. Zeitpunkt der Ro-

dungen außerhalb der Brutzeit von Vögeln (möglichst Oktober bis Februar) 

• Verzicht auf Lager- oder Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich der feuchten 

Mulden und im Umfeld von Gehölzen 

• Wiederverwendung des seitlich der Autobahn abgetragenen Oberbodens; Ein-

bau kontaminierter Böden nur auf den Innenseiten der Wälle, die gegenüber 

dem Grundwasser abgedichtet sind 

• landschaftsgerechte Gestaltung und Bepflanzung der Böschungen. 

 

6. Das Vorhaben verursacht trotz der geplanten Vermeidungs-, Schutz-, Minimie-

rungs- und Gestaltungsmaßnahmen erhebliche Auswirkungen. 

• Beeinträchtigungen ergeben sich insbesondere durch die Versiegelung von 

7,09 ha Fläche (ca. 1,52 ha Mittelstreifen, ca. 3,49 ha Straßenböschungen, ca. 

2,08 ha landwirtschaftliche Nutzflächen). Weiterhin werden durch die Spritz-

schutzwälle, Straßenböschungen und Nebenanlagen (z.B. Regenrückhaltebe-

cken) ca. 0,47 ha straßenbegleitende Gehölze, ca. 0,1 ha Röhrichtflächen, ca. 

4,71 landwirtschaftliche Nutzflächen und ca. 3,50 Altgrasfluren überbaut. Wäh-

rend der Bauzeit werden zudem ca. 6,17 ha landwirtschaftliche Nutzflächen vo-

rübergehend in Anspruch genommen. Wald ist von der Baumaßnahme nicht be-

troffen.  

• Die Lärm- und Schadstoffimmissionen in den angrenzenden Biotopen verändern 

sich durch den Ausbau nur unwesentlich. Erhebliche Beeinträchtigungen sind 

dadurch nicht zu erwarten.  

• Durch die Verbreiterung der Straße und den Bau der beidseitigen Wälle wird die 

Trennwirkung der A 8 weiter erhöht. Aufgrund der seit langem bestehenden ho-

hen Verkehrsdichte wird jedoch davon ausgegangen, dass bereits heute die fau-

nistischen Wechselbeziehungen über die Autobahn erheblich beeinträchtigt sind.  
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• Das Landschaftsbild wird v.a. durch die Errichtung der Spritzschutzwälle in der 

ebenen Landschaft beeinträchtigt. 

• Die Beeinträchtigungen betreffen damit hauptsächlich die Schutzgüter "Tiere und 

Pflanzen", "Boden" und "Landschaftsbild". 

• Die Lärmbelastung für die Anwohner im Bereich der Fischerhöfe geht durch die 

Errichtung des Lärmschutzwalles und die Durchführung von passiven Schall-

schutzmaßnahmen zurück. Auch die Schadstoffemissionen werden sich - trotz 

des zunehmenden Verkehrs und trotz des Ausbaus der A 8 - innerhalb der 

nächsten 15 Jahren aufgrund des technischen Fortschritts (v.a. Reduzierung der 

Schadstoffemissionen der Fahrzeuge) erheblich mindern. Die Wohnqualität im 

Bereich der Fischerhöfe wird sich deshalb verbessern. 

• Die Auswirkungen auf die Erholungsbereiche sind analog zu sehen. 

• Durch die Neuordnung der Straßenentwässerung wird die Gefahr eines Schad-

stoffeintrags in das Grundgewässer weitgehend ausgeschlossen, da die gesam-

te Straße gegenüber dem Grundwasser abgedichtet wird. Die damit verbundene 

Reduzierung der Grundwasserneubildung wird als nachrangig eingestuft, da der 

Grundwasserhaushalt stark durch zuströmendes Wasser aus der Schwäbischen 

Alb geprägt ist.  

• Bei den Schutzgütern "Mensch", "Wasser" und "Klima/Luft" ist deshalb mit Ver-

besserungen gegenüber der Bestandssituation zu rechnen. 

• Kultur- und Sachgüter sind vom Ausbau nicht betroffen.  

• Bei den verbleibenden Beeinträchtigungen ist die hohe Vorbelastung durch die 

bestehende A 8 zu berücksichtigen. Außerdem sind von der Überbauung keine 

Umweltbestandteile (z.B. Biotope) von regionaler oder überregionaler Bedeutung 

betroffen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sich das Vorhaben nur lokal 

auf die Umwelt auswirkt. 

 

7. Das Planungsgebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet "Donauried", am Rande des 

Europäischen Vogelschutzgebietes Nr. 7527-402 "Donauried" und im Wasser-

schutzgebiet der Trinkwassergewinnung durch den Zweckverband Landeswasser-

versorgung. Erhebliche Auswirkungen auf den Schutzzweck des Landschafts-

schutzgebietes bzw. die Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes sind nicht zu er-

warten. Für das Wasserschutzgebiet tritt durch die Änderung der Straßenentwäs-

serung eine erhebliche Verbesserung ein.  
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8. Der Eingriff durch den 6streifigen Ausbau der A 8 östlich des AK Ulm/Elchingen 

wird als ausgleichbar eingestuft.  

 

9. Die Kompensation des Eingriffs erfolgt durch die Ausgleichsmaßnahme A 1. Dabei 

werden auf einer Fläche von ca. 7,19 ha direkt an der Nau Feucht- und Magerwie-

sen geschaffen, die sich zu einem wertvollen Lebensraum für Tiere und Pflanzen 

(v.a. Bekassine, Weißstorch) entwickeln werden. Das Landschaftsbild wird durch 

die Schaffung eines regionaltypischen Lebensraums aufgewertet. Außerdem wer-

den die Beeinträchtigungen der dortigen Böden (regelmäßiger Umbruch, Stoffein-

träge) durch die Extensivierung der Nutzung erheblich reduziert. 
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